
PROTOKOLL 
über die 4. , ordentliche Silzung des Gemeinderales der Stadl Sleyr, am Dienstag, 

den 16. Jänner 1962, im Rathaus, I. Slock, rückwärts, Gemeinderalsilzungssaal. 

Beginn der Sitzung: 16,00 Uhr 

Offentliche Sitzung 

Anwes,end: 

VORSITZENDER: 
Bßrgermeiater. Josefli'ellinger 

BÜRGERMEISTER-STELLVERTR. : 
Direktor H_ans Schaqovsky 
Josef Hochmayr 

STADTRÄTE: 
Alfred Baumann 
Alois Besendorfer 
Franz Enge 
Alois Huemer 
Ludwig Kubanek 
Leopold Petermair 
Prof. S.tefan Radinger 
Emil Schactµnger 
Friedrich Stahlschm.idt 

GEMEINDERÄTE: 
Johann Ebmer 
Karl Feuerhuber 
Franz Frühauf 
Rudolf Fürst 
Karl Gherbetz 
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Johann Heigl 
Anton Hochgatterer 
Franz Hofer 
Johann Holzinger 
Walter Kieneeberger 
Konrad Kinzelhofer 
Friedrich Kohout 
Ottilie Liebl 
Stefanie Pammer 
Johann Radmoeer 
Ing. Johann Schaiko 
Franz Schmidberger 
Susanne Tschebaus 
Kommerzialrat Ludwig Wabitsch 
Alfred W atzenböck 
Johann Zöchling 

VOM AMTE: 
Mag. Dir. Dr.KarlEnzelmüller 

PROTOKOLLFÜHRER: 
VOK. Alfred Eckl. 
VB. Ilse Schaueberger 



TAGESORDNUNG 

BERICHTERSTATTER BÜRGERMEISTER-STELLVERTRETER HANS SCHA-

~ 

1) Prlla- 335/1961 Rechnungaholbericht 

BERICHTERSTATTER BÜRGERMEISTER-STELLVERTRETER JOSEFHOCH-

~ 

2) Wa-4307 /1953 

3) Bau 5-6582/1954 

Interessentenbeitrag zum Neubau der rechtenWetw
hl.lfte des Heindlm:Ohlwehrs 

Verrohrung des AbW'assergerinnes der steyr-D~ 
ler-Puch AG 

BERICHTERSTATTER .STADTRAT FRANZ ENGE: 

4) ÖAG-St . Wihof-794'7 /61 Ankauf eines neuen Milllwagenaufbaues .samt Fahr
gestell 

5) Ha-72/1962 
Ha0 73/1962 

6) Ha-8033/1961 
Ha-8024/1961 

Gewährung .von Subventionen an die Lehrlingsheim.e 
in Steyr 

Gewährung von Zuwendungen an geineindefremde 
Kindergärten. Heime bzw. B,orte für 1961 

BERICHTERSTATTER STADTRAT ALOIS HUEMER: 

7) Bau 2-6961/1957 

8) ÖAG-4484/1961 

Änderung _des Te ilbebauung splanes MO.niChhOlz·· im 
Bereiche der Grundparzelle 352/2, KG Hinterberg 

Ankauf von Grundparzellen im Bereiche ·der KG 
Gleink 

BERICB(rERSTATTER STADTRAT ALOIS BESENDORFER: 

9) ÖAG-8031/1961 

10) ÖAG-6784/1959 

Ankauf der Liegenschaft Steyr. Blumauergasse 27 
- 29 

Verkauf verschiedener Grundeto.cke in Taschelried 
an den Verein der Freunde des Wohnungselgen,tums 
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BERICHTERSTATTER STADTRAT EMIL SCHACHINGER: 

11) Bau 5-2496/1961 Theresia Aham.er - Errichtung eines Einfamilien
wohnhauses mit Garage 

12) Bau 5-5777 /1961 Emmerich und Gabriele Regele - Errichtung eines 
Einfamilienwobnhauses 

BERICHTERSTATTER STADTRAT .PROF. STEFAN RADINGER: 

13) Pol-6010/1961 

14) Ges-8251/1961 

Abhaltung von Wochenmärkten auf der Ennaleite 

Führung des Stadtwappens von Steyr in Schulatem -
peln 

BERICHTERSTATTER STADTRAT FRIEDRICH STAHLSCHMIDT: 

15) VerkR-2495/1960 Errichtung einer Fahrschule der Jugend 

16) Bau 5-2244/1961 Ernst und Herm.ine Krenmayr - Errichtung eines 
Einfamilienwohnhauees 

BERICHTERSTATTER STADTRAT ALFRED BAUMANN: 

17) F-6706/1961 Anschaffung von Säuglingswäschepaketen fflr 1962 

BÜRGERMEISTER JOSEF FELLIN
GER: 

Ich darf Sie zur heutigen Gemein
deratsitzung recht herzlich begrüßen. 

Entschuldigt haben sich die Her
ren Gemeinderäte Knogler. Moser 
und Wippersberger. 

Ale Protokollprüfer wurden Herr 
Gemeinderat Ing. Schinko und Herr 
Gemeinderat Holzinger vorgeschlagen. 

Ich bitte Sie, dieses Amt zu 
übernehmen. 

Die Tagesordnung sieht eine 
R e ihe von Punkten vor, die schon im 
Stadtrat und in der Finanz- und Rechts
ausschußsitzung behandelt wurden. 
Der Rechnungshofbericht wird allen
falls etwas umfangreicher ausfallen 
und ich bitte hiezu Herrn Vizebürger-

meister Schanovsky um das Wort . 

BÜRGERMEISTER - STELLVERTRE
TER HANS SCHANOVSKY: 
Sehr yerehrter Gemeinderat! 

Gestatten Sie mir bei dem Um
fang dieses Berichtes sitzen zu blei
ben. 

Der Rechnungshof hat in der 
Zeit vom 27 . September bis 20. Ok
tober 1960 eine Überprüfung der Ge
barung der Stadt Steyr über die Jahre 
1958 und 1959 vorgenommen und an 
den Landtag folgenden Bericht er
stattet: 

Die ziffernmäßige Überein-
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stimmung der Rechnungsabschlüsse 
mit den Kontoblättern wird vom Kon
trollamt der Stadt bestätigt. Der 
Rechnungshof hat diesbezüglich nur 
Stichproben vorgenommen, die ke~e 
Mängel ergaben. Auch die Belegfüh
rung wurde in Ordnung befunden. In 
den Rechnungsabschlüssen sind zu
folge der vom Bürgermeister abge
gebenen Erklärung alle · Eiruiahmen 
und Ausgaben der Stadt enthalten. 

Über das Ergebnis der Über
prüfung durch den Rechnungshof wird 
folgender Bericht erstattet; und zwar 
auf 58 Seiten, in 45 Punkten. Ich wer
de aus den Punkten nur das für Sie 
Interessante zur Kenntnis bringen 
und dazu gleich zu jedem Punkt die 
Stellungnahme des Amtes bekanntge
ben. 
(Vizebürgermeister Schanovsky bringt 
nachstehend auszugsweise die wesent
lichen Feststellungen des Rechnungs
hofes und dazu die Stellungnahme des 
Amtes). 

Im ersten Punkt behandelt der 
Rechnungshof den Rechnungsabschluß 
1958, der in seinen Gesamtsummen 
folgendes Ergebnis zeigt: 
Gesamteinnahmen 115 263 517. 68 
Gesamtausgaben 114 355 060, 04 
Überschuß 908 457, 64 

Der Überschuß des ordentlichen 
Haushaltes verringerte sich durch Ab
fall von den anfänglichen Einnahmen
rückständen um S 32 355, 12 auf 
S 876 102, 52. 

Die Feststellungen des Rech
nungshofes sind richtig. 

Im zweiten Punkt befaßt sich 
der Rechnungshof mit dem ReChnungs
abschluß 1959, der in seinen Gesamt
summen folgendes Ergebnis zeigt: 
Gesamteinnahmen 103 830 518 17 
Gesamtausgaben 103 386 793 • 39 
Überschuß . 443 724: 78 

Der Überschuß des ordentlichen 
Haushaltes verringerte sich durch Ab-

fall von den anfänglichen Einnahmen
rückständen um S 72 534, 04. Es han
delt sich dabei ebenso wie bei dem im 
Punkt 1. angeführten Abfall im wesent
lichen um Abschreibungen von der 
Grundsteuervorschreibung zufolge des 
Grundsteuerbefreiungsgesetzes. Der 
endgültige Überschuß 1959 beträgt da
her S 371 190, 74. 

Die Feststellungen des Rech
nungshofes sind richtig. 

In Punkt 3 stellt der Rechnungs
hof einen Vergleich.der Gebarung.dee 
ordentlicheri Haushaltes 1958 und 1959 
auf. 

Beim Vergleich der Gebarungs
ergebnisse des ordentlichen Haushal
tes 1959 mit dem Vorjahr ·fällt derbe
deutende Rückgang der ordentlichen 
Einnahmen (um rund 10, 46 Mill. Schil
ling) und Ausgaben ( um rund 10 Mill. 
Schilling) auf, der vor allem auf die 
grundlegenden Änderungen des Finanz
ausgleiches durch das Bundesgesetz 
vom 18. März 1959 (BGB!. Nr. 97/ 
1959) zurückzuführen ist. 

Bei den Einnahmen verringerte 
sich der Ertrag der Gewerbesteuer 
durch die Beteiligung des Bundes an 
dieser Steuer um rund S 15; 81 "Mill. 
dagegen erhöhten sich 
die Ertragsanteile an 
den gemeinschaftlichen 
Bundesabgaben. von 
denen nicht mehr das 
Bundespräzipuum abge-
zogen wird, um rund S 7, 35 Mill. 

Die Verringerung 
der Einnahmen beträgt S 8, 46 Mill. 

Die Ausgaben veringerten sich 
in Auswirkung des neuen Finanzaus
gleichsgesetzes 
a) durch den Entfall des 

Gewerbesteuerspit
zenausgleichee um 
rund S 15, 07 Mill -

b) durch den Wegfall 
der Ersätze für 
Ausgleichszulagen 
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nach dem ASVG-
Ges. um rund S 3, 35 Mill. 

c ) durchd.Wegfalld.Ge
meindebeitr .f.d .Pens. 
Vers.Anst.d.gewerbl. 
Wirtschaft um rund S 2, 57 Mill. 

d) durchd.Wegfalld.Fa
milienlastenausgleichs
beiträge an das Land 
O. Ö. um rund S 0, 65 Mill. 

dagegen erhöhten sich die 
Ausgaben f. d. Polizeiko-
stenbeitrag um rund S 2 1 23 Mill. 
Die Verringerung der 
Ausgaben beträgt S 19, 41 Mill. 

Die obige Aufstellung, die die 
betraglich am stärksten ins Gewicht 
fallenden Änderungen der durch die 
Bestimmungen des Finanzausgleichs
gesetzes betroffenen Einnahmen und 
Ausgaben aufweist, zeigt, daß die 
Neuregelung per Saldo der Stadt 
Steyr nicht zum Nachteil gereichte. 

Außer den oben erwähnten, auf 
den neuen Finanzausgleich zurückzu
führenden Veränderungen im Ge
barungsbild der beiden Jahre 1958 und 
1959, sind noch folgende Verände
rungen hervorzuheben: 

a) Der außerordentlich schlech
te Zustand der städtischen Brücken, 
der zu ernsten Besorgnissen Anlaß 
gibt, führte (im Unterabschnitt 668 
Brücken) zu einer Erhöhung des Auf
wandes von S 58 506, 57 im .:)'"ahre 
1958 auf S 2 276 376, 53 im Jahre 1959. 

b) Infolge der Übernahme der 
gewerblichen und kaufmännischen 
Berufsschulen durch das Land Ober
österreich ergab sich für die Stadt 
im Jahre 1959, durch die Beiträge 
an das Land Oberösterreich eine 
Mehrbelastung um rund 1 Mill. S. 
Hier besteht der berechtigte Wunsch 
der Stadt, daß die Vorschreibung der 
Beiträge für das betreffende Haus
haltsjahr nicht erst gegen Ende des 
Jahres erfolgt (für das Jahr 1959 ge
schah dies erst im Dezember), da 
die planmäßige Abwicklung des Haus
haltes dadurch gestört wird. 

c) Die bei Haushaltsstelle 600-
50 verrechneten Einnahmen an Pla
nungs- und Bauleitungskostenersät
zen und sonstigen Ersätzen gingen 
von S 1 679 372, 49 im Jahre 1958 
auf S 183 647,-- im Jahre 1959 zu
rück. Wie erhoben wurde, ist die 
Differenz darauf zurückzuführen, 
daß im Jahre 1958 noch eine grö
ßere Anzahl der durch die Gemeinnüt
zige Wohnungsgesellschaft der Stadt 
Steyr errichteten Wohnhäuser abge
rechnet wurden, während im Jahre 
1959 das städtische Bauamt mit der 
Abrechnung stark inRückstand geriet. 
Eine Behebung dieses Mangels scheint 
geboten. 

Es ist hiezu zu sagen, daß bei der 
Ausrechnung über den Polizeikosten
beitrag die Erhöhung 1, 4 Mill. S und 
nicht, wie der Rechnungshof in seinem 
Bericht anführt, 2, 2 Mill. Schilling be
trägt. 

Der Aufwand für die Brückener
haltung im Jahre 1959 betrug nicht, wie 
im Bericht angegeben, 2, 27 Mill. Schil
ling, sondern 3, 17 Mill. Schilling. Der 
Betrag, wie er im Bericht angegeben 
ist, bezieht sich lediglich auf die Repa
ratur in Zwischenbrücken. 

Im Punkt 4 gliedert der Rech
nungshof die Einnahmen des ordenUi
chen Haushaltes auf und stellt fest, 
daß die eigenen Steuern im Jahre 1959 
54, 5 % und im Jahre 1958 65, 6 % der 
Einnahmen betrugen. Die Ertragsan
teile erbrachten im Jahre 1959 
15, 02 % und im Jahre ·1958 4, 7 % der 
Einnahmen. 

Der Ertrag dieser beiden Ein
kom..m.ensarten ist außerordentlich 
günstig zu bezeichnen. 

Unter den eigenen Steuern do
miniert die Gewerbesteuer. die im 
Jahre 1958 S 42, 91 Mill: 
und im Jahre 1959 
(nach Beteiligung des 
Bundes mit 2, 5 der 
Steuer) S 27 • 11 Mill. 
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erbrachte. Der hohe Ertrag dieser 
Steuer hängt einzig und allein von 
der Hochkonjunktur der Steyr-Daim
ler-Puch AG ab. 

Den Feststellungen des Rech
nungshofes kann beigepflichtet wer
den. 

Im Punkt 5 gliedert der Rech
nungshof die Ausgaben auf. Die Sum
me der ordentlichen Haushaltsausga
ben wir im Jahre 1958 S 84 108 680 
und im Jahre 1959 S 74 116 031. 

Im weiteren stellt der Rech
nungshof fest, daß der außerordent
liche Haushalt 1958, der Einnahmen 
und Ausgaben vonje S 30 246 379, 91 
aufweist. zu 96 % (S 29 107 205, 91) 
aus eigenen Mitteln der Stadt finan
zie'rt werden konnte. 

Der außerordentliche Haushalt 
1959. der Einnahmen und Ausgaben 
von je S 29 269 761, 83 aufweist, 
konnte, wenn von geringfügigen Zu
schüssen und Beiträgen des Bundes 
und des Landes 0. Ö. (S 208 213, --) 
abgesehen wird , zur Gänze aus eige
nen Mitteln der Stadt finanziert wer
den. 

Sehr bemerkenswert ist eine 
Aufgliederung der gesamten ordent
lichen und außerordentlichen Haus
haltsausgaben, die vom Stadtrech
nungsamt nach Kreterien einer volks
wirtschaftlichen Bilanz verfaßt wurde. 
Daraus ist zu ersehen, daß von den 
Reinausgaben (das sind die Haushalts
ausgaben abzüglich der Vergütungen 
zwischen den Verwaltungszweigen 
und der Zuführungen vom ordentlichen 
in den außerordentlichen Haushalt) 
im Jahre 1959 im Jahre 1958 
rund 37, 84 Mill. S, 53, 69 Mill. S, 
das sind 50,3 % dassind56,4% 
auf den laufenden Aufwand (insbe
sondere Personalaufwand, Verwal
tungsaufwand, Beiträge an Gebiets
körperschaften und Geldleistungen 
an Befürsorgte} 
und rund 47. 41 Mill. S, 41, 50 Mill. S, 

das sind 49, 7 % das sind 43, 6 % 
auf vermögensbildende Ausgaben 
(wertschaffende Investitionen, gegebe
ne Darlehen, Erwerb von Liegenschaf
ten, Bildung von Rücklagen) entfallen. 
Der Anteil der vermögensbildenden 
Ausgaben ist erfreulich hoch. 

Den Ausführungen des Rech
nungshofes ist nichts hinzuzufügen. 

Im Punkt 6 behandelt der Rech
nungshof die Rückstandsgebarung. 
Die Einnahmen-Rückstände des or -
dentlichen Haushaltes betrugen zu 
Ende des Jahres 1959 S 776 991, 84. 
Der überwiegende Teil, n,A.mlich 
S 462 467, 96, entfällt auf Ersätze 
im Fürsorgewesen (Gruppe 4). In 
dieser Gruppe waren bis einschließ
lich 1957 keine Rückstände ausgewie
sen, da in den Rechnungsabschlüssen 
bei den Ersatzleistungen lediglich die 
Ist- Einnahmen aufgenommen wurden. 
Zufolge der Beanstandung durch den 
Rechnungshof in Punkt 16 des letzten 
Berichtes an den Landtag (Zl. 4073-1/ 
1957) werden nunmehr die Forderun
gen der Stadt an Ersatzpflichtige zur 
Gebühr vorgeschrieben und erschei
nen daher, soweit sie nicht beglichen 
wurden, unter den Einnahmenrück
ständen auf. 

Die Ausgabenrückstände des or
dentlichen und außerordentlichen Haus
haltes sind geringfügig und geben zu 
Bemerkungen keinen Anlaß. 

Die Fes.tstellu.ng~n. des . Rech
Illlngshofes entsprechen den Verhält
nissen. 

Im Punkt 7 behandelt der Rech
nungshof die Vermögensrechnung. Er 
sagt, daß das in den Rechnungs
abschlüssen 1958 und 1959 ausgewie
sene Vermögen der Stadt sich im Be
richtszeitraum wie folgt geändert hat: 

Aktiva: 
Anfangsbestand 
1. Jänner 1958 S 287 822 002, 30 
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Endbestand 
31. Dezember 1959 S 307 870 779 26 

+ S 20 048 776. 96 

Passiva: 
Anfangsbestand 
l. Jänner 1958 

Endbestand 

S 31 460 450, 67 

~H. Dezember 1959 S 18 144 881, 77 
- S 13 315 568, 90 

Reinvermögen: 
Anfangsbestand· 
1 . Jänner 1958 S 256 361 551, 63 

Endbestand 
31. Dezember 1959 S 289 725 897, 49 

+ S 33 364 345, 86 

Im folgenden werden die Zu- und 
Abnahmen bei den Aktiven aufgezeigt. 

Wie der Rechnungshof feststellte. 
haben alle Darlehensschuldner der 
Stadt die in den beiden Berichtsjahren 
fälligen Tilgungs- und Zinsenzahlungen 
geleistet. (Im Jahre 1959 wurden an 
Tilgungen S l ·014 224. 50 und an Zin
sen S 2 959 100, 86 vereinnahmt). 

Hinsichtlich der Dar lehensschul
den der städtische n Unternehmungen 
(S 484 000, --) und des Vereines 1tKlein
kinP,erbewahranstalt in Steyr" (S 25 000) 
wurde die Tilgungs- und Zinsenzah
lungsverpflichtung aufgeschoben. 

Bei den Passiven ergab sich die 
ausschlaggebende Verminderung in 
der laufende n Gebarung auf den Rück
lagenkonten . 

Besonders hervorzuheben ist 
die Tatsache, daß der Starid an Dar
lehensschulden zu Ende 1959 lediglich 
S 418 602 , -- betrug. Mit einer Schul
denbelastung von S 11, -- pro Kopf der 
Bevölkerung steht die Stadt Steyr unter 
allen im ''Statistischen Jahrbuch öster
r e ichischer Städte 1959 11 verglichenen 
45 Städten an unterster Stelle (ver
gleiche dagegen die Kopfquote der 
Städte Wels S 763, --, Leoben S 837, --. 
Villach S 942, -- , St . Pölten S 1 466, -- , 

Wr. Neustadt S 1 964). 

Dazu wäre folgendes zu sagen: 
Hier wird festgestellt, und zwar mit 
Hinweis auf das statistische Jahrbuch 
österr. Städte. daß Steyr pro Kopf der 
Bevölkerung mit einer Schuldenbela
stung von 11, -- Schilling ganz auffal
lend hinter -allen anderen Städten zu
rückbleibt. Es muß auch in diesem 
Fall darauf verwiesen werden, daß 
diese Statistik in gewissem Grade ir
reführend ist. Dies wird dadurch ver
ursacht, daß alle Städte die für Wohn
bau oder Grunderwerb aufgenommenen 
Darlehen in der Gemeinderechnung 
ausweisen, während sie im Falle Steyrs 
als Schulden derGemeinn0tzigen Woh
nungsgesellschaft der Stadt Steyr in 
der Gemeinderechnung nicht aufschei
nen. Das bedeutet, daß bei Einrech
nung der Wohnbauschulden die Kopf
quote der Schuldenbelastung in Steyr 
nicht 11. -- Schilling, sondern 683 
Schilling betragen würde, sich also 
der ·von Wels , Leoben und Villach 
stark nähert. Es sei auch noch darauf 
verwiesen, daß die Schuldenbelastung 
pro Kopf in St. Pölten, einer Stadl, 
die Steyr der Struktur und Größe nach 
sehr ähnlich ist. zwar S 1 466, -- be
trägt~ aber mehr als die Hälfte dieses 
Schuldenstandes auf Wohnbaudarlehen 
und Grunderwerb entfällt. Überdies 
führt diese Stadt Unternehmungen wie 
etwa das Fernheizwerk, für das wohl 
Investitionskredite aufgenommen wur
den, die durch das Werk verzinst und 
getiligt werden, das aber darüber hin
aus noch einen Gewinn abwirft. Daraus 
ist zu ersehen. daß die rein statisti
schen Vergleiche keinerlei wirtschaft
lich stichhaltige Aussagen ergeben • 

Bisher war die Schuldenaufnahme 
der Stadt Steyr vor allem durch die 
v?rh~denen Rücklagen vermeidbar. 
d1_e m den ungewöhnlichen und nicht 
wiederkehrenden Gewerbesteuerspit
zen des Jahres 1954 _ 19S? ihre Ur=~::.e hatten und nunmehr aufgebraucht 
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Im Punkt 8 stellt der Rechnungs
hof fest und mahnt, daß die Geschäfts
ordnung und Geschäftseinteilung für 
den Magistrat noch nicht zur Verffl
gu.ng steht. Der Rechnungshof hat be
reits im Jahre 1954 eine neue Auflage 
dieser Organisationsvorschriften, ve:r
bunden mit einer Modernisierung der 
veralfeten ·_ Bestim.m.ungen, angeregt. 
Der Rechnungshof muß seine Mahnung 
betreffend Herausgabe der Geschäfts
ordnung und Geschäftseinteilung wie
derholen. 

Dazu ist zu.. · sagen, daß die Ge
schäftsordnung und Geschäftseintei
lung für den Magistrat in Kürze dem 
Gemeinderate vorgelegt werden. 

Im Punkt 9 behandelt der Rech
nungshof die Beschlüsse des Stadtra
tes gemäß § 51 (3) des Gemeindesta
tutes über die Dringlichkeit und führt 
aus, daß der Stadtrat wohl von diesem 
Beschluß reichlich Gebrauch gemacht 
hat und daß es angezeigt wäre, ver
schiedene Beschlüsse, die nicht so 
vordringlich sind, doch dem Gemein
derat vorzubehalten. 

Dazu ist zu sagen, daß die im 
Bericht angegebener PraxiS der Vor
wegnahme von Gemeinderatsbeschlüs
sen nur deshalb möglich war, weil al
le Parteien im Stadtrat vertreten wa
ren. Künftighin wird für diese Praxis 
nur mehr wenig Raum, da die Voraus
setzungen nicht mehr vorliegen.,. sein. 

In Punkt 10 behandelt der Rech
nungshof eine Überschreitung des 
Dienstpostenplanes und sagt, daß der 
Dienstpostenplan bei den Bediensteten 
nach Schema I um· 3, bei den Bedien
steten nach Schema II um 6 Personen 
überschritten wurde. 

Dieses Vorgehen widerspricht 
nicht nur dem Gemeindeetatut der Stadt 
Steyr, das im § 48 die Stellensystemi
sierung dem Gemeinderat vorbehalten 
hat, sondern auch dem geltenden 

Dienstrecht. Außerdem ist die V er
leihung eines Dienstpostens, für den 
im Dienstpostenplan keine Stelle vor
gesehen ist, rechtsunwirksam. 

Dazu wäre zu sagen, daß die 
Überschreitung des Dienstpostenpla
nes 1960 im Schema 1 um 3 und im 
Schema II um 6 Poeten bei Erstellung 
des Dienstpostenplanes 1961 ausge
glichen wurde. Die fehlenden Posten 
wurden durch Ruhestandsversetzungen 
und eh rch Vermehrung der Planposten 
ausgeglichen. Dieser Planpostenerhö
hung _ steht jedoch keine Erhöhung des 
Personalstandes gegenüber, da die 
Planposten für Bedienstete im Sche
ma m und IV um 23 Stellen vermin
dert wurden. Die Dienetpostenplä.ne 
für die Jahre 1961 und 1962 weisen 
daher keine Überschreitung der Soll
durch Ist-Poe_ten .auf. 

Im Punkt 11 behandelt der Rech
nungshof die Dienstprßfungen _filr Be
amte. 

Mit Beschluß des Gemeinderates 
.vom 4. März 1954 wurde eine vorläu
fige Dienstzweige- und Prüfungsord
nung für den Bereich des Magistrates 
Steyr erlassen, wonach die diesbezüg
lichen Bundesvorschriften sinngemäß 
Anwendung finden. In dieser Verord
nung sind die Rechtsgebiete angeführt, 
die den Prüfungsstoff für die einzelnen 
Verwendungsgruppen bilden. Es .wur
den auch hier die Bundesvorschriften 
übernommen. Es zeigt sich jedoch, 
daß die sinngemäße Anwendung der 
Bundesvorschriften keine befriedigen
de Lösung darstellt: 

a) Die Liste des Prßfungsstoffes 
für Bundesbeamte umfaßt Rechtsgebie
te, die für Gemeindebeamte ohne Be
deutung .sind, wie z. B . das Postge
setz, das Telegraphengesetz, das 
Berggesetz, die gesetzlichen Bestiro
mungen über Arbeitsvermittlung, Be
rufsberatung, über den auswärtigen 
Dienst und das Konsularwesen, die 
Kriegsopferversorgung u. a. rn-; 
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b) bei einem Vergleich des in 
der vorgenannten Verordnung der 
Bundesregierung enthaltenen Prüfung&
stoffes mit dem in der Verordnung der 
o. ö. Landesregierung vom 1. Juni 
195 3 (betr. die besonderen Anstellungs
erfordernisse und die Regelung der 
Dienstprüfungen filr die Gemeinden mit 
Ausnahme der Städte mit eigenem Sta
tut) enthaltenen Liste fällt auf, daß in 
den für die Beamten des Magistrates 
angewendeten Prüfungsbestimmungen 
für Bundesbeamte eine Reihe von wich
tigen Gebieten nicht aufscheint. deren 
Kenntnis für alle übrigen oberösterrei
chischen Beamten vorgeschrieben ist. 

Aus den vorstehend angeführten 
Gründen sieht man, daß das Prüfungs:.. 
wesen beim Magistrat der Stadt Steyr 
reformbedürftig ist. 

Es muß zugegeben werden, daß 
ein Gemefnd'ebes:rnt:er·öei ·seirier Dienst
prüfung in der Regel die Kenntnisse 
von mehr Rechtsgebieten .aufweisen 
muß als ein Bunde·sbeamter. Dies 
hängt aber mit der Vielgestaltigkeit 
des kommunalen Verwaltungswesens 
zusammen. Es kann nicht gutgeheißen 
werden, daß ein Beamter des Magi
strates Steyr weniger Kenntnisse auf
zuweisen braucht als etwa ein Beam
ter der Stadt Wels .oder einer anderen 
o. ö. Stadt, für den die zit. Verord
nung der o. ö. Landesregierung vom 
1. Juni 1953 gilt. 

Der Rechnungshof muß daher 
empfehlen, daß die Prüfungsordnung 
beim Magistrat Steyr an die zit. Ver
ordnung der o. ö. Landesregierung 
angepaßt wird. 

In diesem Zusammenhang möch
te der Rechnungshof noch ein weiteres 
Problem aufzeigen. Die Beamten aller 
o. ö. Gemeinden außer den beidenSta
tutarstädten haben die Dienstprüfungen 
vor der beim Amte der o. ö. Landes
regierung bestellten Prilfungskommis
sion abzulegen. Hinsichtlich ihrer Be
amten der Verwendungsgruppe A hat 
sich die Gemeinde Steyr schon vor J ah
ren entschlossen, daß sie die Dienst-

pril.fung vor der ge~anntert .KOmmiseiori 
in Linz abzulegen haben. Der Rech
nungshof hält es für dringend geboten, 
daß auch die Dienstprüfungen für die 
Verwendungsgruppe B und C vor der 
Prüfungskommission am Sitze der 
Landesregierung abzulegen sind. 

Die Feststellungen des Rech
nungshofes haben viel für sich. Vor 
allem ist es beim Magistrat schwer. 
bei oft nur wenigen Interessenten die 
richtige Vorbereitung zu den Dienst
prüfungen zu veranstalten. Sicher ist 
es notwendig> daß umgehend die for
male Vorschreibung des Prüfungs
stoffes den Intentionen des Rechnungs
hofes entspricht. Politisch1 gesehen, 
wäre nur zu sagen, daß mit dem Über
gang der Beamten-Dienstprüfungen an 
das Land wieder ein Stück der Selbst
verwaltung aus dem Gemeindebereich 
schwindet. 

Im Punkt 12 behandelt der Rech
nungshof die Nebengebühren und sagt: 

a) Die Bediensteten des Magi
strates Steyr erhalten nahezu aus
nahm.slos neben ihren Bezügen eine 
monatliche MehrdiensUeistungsent
schädigung. Die Mehrleistungsent
schädigungen sind ihrer Höhe nach 
großzügig festgesetzt. Sie betragen 
durchschnittlich zwischen 10 % bis 
20 % des Gehaltes ohne Familienzu
lagen. Die letzte Erhöhung der Ne
bengebühren erfolgte mit Wirkung 
vom 1. September 1960. 

Mehrleistungsvergütungen kön
nen für Leistungen gewährt werden, 
die über das vorgeschriebene Aus
maß der Arbeitszeit oder über den 
vom Beamten auf Grund seiner dienst
rechtlichen Stellung zu erwartenden 
Wert seiner Arbeitsleistung hinausge
hen. Bei der Festsetzung der Höhe der 
Mehrleistungsvergütungen ist insbe
sondere auf das zeitliche Ausmaß der 
Mehrleistung Bedacht zu nehmen. Der 
Rechnungshof gewann den Eindruck, 
daß die oben angeführten Grundsätze 
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bei der Gewährung der Mehrleistungs
vergiltungen nicht in allen Fällen ein
gehalten werden. Die Anz.ahl der durch 
Mehrleistungsvergütungen bedachten 
Bediensteten der Stadt Steyr und die 
Höhe der VergO.tungen läßt es vertret
bar -erscheinen, von einer ·generellen 
Gehaltserhöhung .unter Umgehung der 
gesetzlichen Festlegung der Gehälter 
zu sprechen. 

Im Interesse der gleichmäßigen 
Behandlung .aller öffentlichen Bedien
steten, ob sie nun beim Bund, bei ei
nem Bundesland oder bei einer Ge
meinde beschäftigt sind, empfiehlt der 
Rechnungshof. daß Mehrleistungsver
gütungen nur für tatsächlich erbrach
te Mehrleistungen nach vorheriger ge
nauer Prilfung im Einzelfall gewährt 
werden. 

b) Der Stadtrat und der Gemein
derat der Stadt Steyr haben ilber In
tervention der Gewerkschaft am 18. 
Dezember 1958 bzw. am 22. Dezem
ber 1958 den Bürgermeister ermäch
tigt, jenen Magistratsbediensteten, 
die durch die im Jahre 1958 erforder
liche Mehrdienstleistung infolge Aus
weitung des Haushaltes belastet wur
den. eine einmalige Vergütung zu ge
währen. Dem Bürgermeister wurden 
hiefiir S 350 000,-- zur Verfügung 
gestellt. Die Aufteilung dieses Betra
ges erfolgte auf alle Bediensteten, so
daß jeder 30 % seines Grundgehaltes 
zuzüglith der Familienzulagen erhielt. 

Die Beteilung jener Bediensteten 
mit der einmaligen Mehrleistungszu
lage von 30 % des Gehaltes, die be
reits im Bezuge einer laufenden mo
natlichen Mehrleistungsentschädigung 
standen, war daher unzulässig. Der 
Rechnungshof vertritt ferner den 
Standpunkt, daß die Bemessung einer 
Mehrleistungsentschädigung auch nicht 
teilweise auf den Familienstand, son
dern nur auf die tatsächlich erbrac_hte 
~ehrleistung abgestellt sein darf. 
Überdies ist zu bedenken daß durch 
eine "Ausweitung des Haushaltes" nicht 
allen Bediensteten .eine Mehrleistung 

erwächst. 
Hinsichtlich des obgeschilderten 

Vorgehens drängt sich der Eindruck 
auf, daß nicht eine Entschädigung tat
sächlich erbrachter Mehrleistungen 
abgegolten werden sollte. sondern daß 
man den Bediensteten der Stadt Steyr 
über die gesetzlich festgelegtenBezü
ge hinaus eine einmalige Zuwendung, 
für die jedoch keine Rechtsgr.undlage 
vorhanden war~ zukommen lassen 
wollte. 

c) Die Bediensteten. die die 
staatliche Stenotypistenpr-iifung mit 
Erfolg ablegen _und als Schreibkräfte 
verwendet werden, erhalten eine 
Stenotypistenzulage. Die Gewährung 
der Zulage hängt nur davon .ab, daß 
die Prüfung mit Erfolg abgelegt wird. 
Sie verfolgt somit den Zweck, einer 
durch Ablegung der Stenotypistenpr-ü
fung besser qualifizierten Schreibkraft 
eine Gehitltserhöhung zukommen zu 
lassen. 

Die Stenotypistenzulage kann we
der als Aufwandsentschädigung nach 
§ 17 noch als Mehr leistungsvergiltung 
nach § 18 oder als Sonderzulage nach 
§ 19 des .auch für die Beamten der 
Stadt Steyr geltenden Gehaltsgesetzes 
1956 (BGB!. Nr. 54/56) angesprochen 
werden und findet daher in den bes_te
henden gesetzlichen Bestimmungen 
keine Deckung. 

d) Baggerführer erhalten pro 
m3 bewegtes Erdreich oder SChutt 
S 0, 10 - ab 1. September 1960 S 0, 15 
- als Leistungszulage. Für seine Tä
tigkeit als Baggerführer erhält der 
Bedienstete seinen Monatsbezug. Ejne 
Gehaltserhöhung unter dem Titel Lei
sturigszU.h.ge !Or die dem··Baggei-führer 
obliegende und ihrem Ausmaße nach 
normale Tätigkeit hält der Rechnungs
hof tar verfehlt. Er hätte jedoch nichts 
dagegen einzuwenden. wenn als An
sporn für eine über die als durch
schnittlich bekannte Leistung eines 
Baggers hinaus erfolgte bessere Aus
nützung dieses Arbeitsgerätes dein 
Baggerfilhrer eine Leistungszulage 
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gewährt würde. 
e) Die Nebengebührenordnung 

der Stadt Steyr vom 5. September 
1949, Zl. 375/Präs. - 19A-9, wur
de bereits mehrmals abgeändert, so
daß sie sehr uniibersichtlich ist. 

Der Rechnungshof regt daher 
eine entsprechende Neufassung der 
Nebengebührenordnung an und emp
fiehlt bei dieser Gelegenheit zu über
prüfen, inwieweit ihre Bestimmungen 
den §§ 15 bis 20 des Gehaltsgesetzes 
1956 entsprechen. 

Zu diesen Feststellungen wäre 
folgendes zu sagen: 
Zu a) : 
Zu den Angaben des 1. Absatzes des 
Punktes 12 a des Rechnungshofbe
richtes ist festzustellen, daß Mehr
dienstleistungsver gütungen in Höhe 
von durchschnittlich S 150, -- bis 
S 300, -- p. M. (nur in zwei Fällen, 
Magistratsdirektor und Baudirektor, 
werden diese Beträge überschritten) 
an ca. 13 % des Bedienstetenstandes 
ausgezahlt werden. Die Höhe dieser 
Vergütungen ist wesentlich niedriger 
als im Rechnungshofbericht angeführt 
und liegt nicht ; zwischen 10 - 20 % des 
Gehaltes, sondern zwischen 5 - 8 %. 
Die Nebengebühren wurden letztmalig 
mit Wirkung vom 1. 9. 1960 reguliert. 
Die vorletzte Erhöhung fand 1956 statt. 
Die Neufestlegung dieser Gebühren im 
Vorjahr entsprach gleichartigen Maß
nahmen in anderen Statutatstätiten und 
sogar beim Bund. Mehrdienstlei
stungsvergütungen werden im wesent
lichen für die Ausfüllung von mit Mehr
arbeit verbundenen, verantwortlichen 
Dienststellungen gewährt. 
Zu b): 
Die im Dezember 1958 gewährte ein
malige Vergütung stellt eine Sonder
zulage im Sinne der Bestimmungen 
des Pkt. 10 der Nebengebiihrenord
nung dar. Allenfalls · an verschiedene 
Bedienstete ·:gewährte Personalzulagen 
wurden hiedurch außertourlich einma
lig erhöht. 

Zu c): 
Die Stenotypistenzulage wird als Son
derzulage im Sinne der Bestimmungen 
des§ 19 des GG angesehen. Der Grund 
für diese Zulage wird in den dem. Ma
gistrate zugute kommenden erhöhten 
Leistungen, hervorgerufen durch die 
im Zuge derVorbereitung zu den Prü
fungen gewonnenen erhöhten Fertigkei
ten gefunden. 
Zu d): 
Die Ladeprämie für den Baggerführer 
wurde in Anlehnung an eine analoge Be
stimmung des Kollektivvertrages für 
Bauarbeiter 'geschaffen, ,Vona·ch eiriem. 
Baggerführer für diese Tätigkeit allein 
neben einer allfälligen Schmutzzulage 
eine 20 o/oige Lohnerhöhung als Er
schwerniszulage b ezahlt wird. Der 
Baggerführer hat allein durch seine 
Tätigkeit als solcher keine höhere 
Einstufung erreicht. 
Zu e): 
Eine Neufassung der Nebengebühren
ordnung ist in Aussicht genommen. 

Im Punkt 13 behandelt der Rech
nungshof die Entgelte für Dienstwoh
nu11gen. Der Rechnungshof stellt fest, 
daß die Inhaber von Dienstwohnungen 
für Wohnung, Beheizung und Beleuch
tung in der Regel viel zu niedrige Ent
gelte b ezahlen~ die in keinem Verhält
nis zum tatsächlichen Kostenaufwand 
des Magistrates Steyr für diese W oh
nungen stehen und daß dieser Zustand 
der Vorschr-ift im § 32 des Statutar
gemeindenbeamtengesetzes wider
spricht, derzufolge für Dienst- sowie 
für Naturalwohnungen, ferner die Bei
stellung von Beheizung und Beleuchtung 
der Beamte eine angemessene Vergü
tung zu leisten hat, bei deren Festset,;. 
zung der Gemeinderat auf die der Stadt 
erwachsenden Gestehungskosten und 
den ortsüblichen Wert Bedacht zu neh
men hat. 

Dazu muß gesagt werden: 
Mit Wirkung vom 1. 10. 1959 wurde 
in Ausführung der Bestimmungen des 
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s· 32 des StGBG mit Gemeinderatsbe
schluß vom 4. 12. 1959 eine Dienst
und Naturalwohnungsordnung erlassen. 
die auch die Vergiltungen. die für die
se Wohnungen zu leisten sind> regelt. 
Entsprechend dem genannten Gemein
deratsbeschluß blieben allerdings Be
diensteten, die am 1. 10. 1959 eine 
Dienst- oder Naturalwohnung innehat
ten, die bis dahin gewährten Begünsti
gungen hinsichtlich der V ergütun
gen ffir diese· Wohnung sowie hinsicht
lich des Strom-,Gas- und Wasserbe
zuges und der Beheizung erhalten. Ob 
durch diese Bestimmung eine Erhö
hung des zu leistenden Entgeltes über-
haupt ausgeschlossen wird oderobnur 
die P rozentsätze der gewährten Er
mäßigung des Entgeltes ; unverä.'1.dert 
bleiben, ist noch nicht geklärt. Eine 
Neubemessung der Vergütungen etc . 
für die Dienstwohnungen-i'n der Hau~ 
sache handelt es sich um die Wohnun
gen der Schulwarte - wird in Kürze 
zur Entscheidung vorgelegt werden. 

Im. Punkt 14a behandelt der Rech
nungshof die Sonderzahlungen und sagt: 

Mit Schreiben vom 19. März 
1959 hat die Gewerkschaft der Gemein
debediensteten, Ortsgruppe Steyr. den 
Magistrat der Stadt Steyr ersucht, die 
gleiche Regelung hinsichtlich der Zah
lung eines halben 14 . Monatsbezuges 
im Jahre 1959 in Anwendung zu brin
gen, wie sie der Magistrat der Stadt 
Wien seinen Bediensteten zugesagt ha
be. 

Der Gemeinderat der Stadt Steyr 
beschloß am. 12.Juni 1959, die für die 
erste Hälfte des Jahres 1959 zustehen
de Sonderzahlung durch Gewährung ei
nes einmaligen Betrages in der Höhe 
von 20 o/o des Bezuges zuzüglich 50 o/o 
der gebührenden Familienzulagen und 
am 4. Dezember 1959 die für die 2. 
Hälfte des Jahres 1959 zustehende 
Sonderzahlung durch Gewährung eines 
einmaligen Betrages in der Höhe von 
30 % des Bezuges und 50 o/o der gebüh
renden Familienzulagen zu erhöhen. 

Nach dem fü.r die Stadt Steyr gelten
den oberösterreichischen Statutarge
meindenbeamtengesetz (LGBl. Nr. 
37 /56} richten sich die Gehaltsansprü
che der städtischen Beamten und zu
folge § 8 der Vertragsbediensteten
ordnung der Stadt Steyr auch jene der 
Vertragsbediensteten nach den Bestiln
mungen des Gehaltsgesetzes 1956, 
BGBL Nr. 54. Aus den §§ 1 und 2 Ab
satz 1 des Statutargemeinden-Beam.
tengesetzes geht hervor, daß die Re
gelung des Besoldungsrechtes der Be
diensteten der Stadt Steyr nicht in die 
Kompetenz des Gemeinderates fällt. 
Er war daher nicht befugt~ höhere als 
die im § 3 Absatz 3 des Gehaltsgeset
zes 1956 seinerzeit festgesetzten Son
derzahlungen im. Jwti und Dezember 
jeden Jahres zu gewähren. 

b) Mit der 2. Gehaltsgesetz
Novelle, BGB!. Nr. 247/1959~ wur
den den Bundesbeam.ten anstatt jähr
lich zwei ab dem Jahre 1960 vier 
Sonderzahlungen gewährt . Beamte, 
die sowohl am 1. Oktober als auch 
am. 1. Dezember dem Dienststande 
angehörten, erhielten noch im De
zember 1959 eine zusätzliche Son
derzahlung in der Höhe von 25 v. H. 
des ihnen für Dezember gebührenden 
Monatsbezuges. 

Da das Bundesland Oberöster
reich die zweite Gehaltsgesetz-Novel
le nicht als Landesgesetz für anwend
bar erklärte, sondern diese Materie 
nur im Erlaßwege (Er laß des Amtes 
der Oberösterreichischen Landesre
gierung vom 11. November 1959} re
gelte , fehlte für den Magistrat der 
Stadt Steyr die bindende gesetzliche 
Grundlage zur Auszahlung von jähr
lich vier Sonderzahlungen. Der Ge
meinderat der Stadt Steyr beschloß 
daher am. 4. Dezember 1959, daß die 
Bestim.mungen des Art. I der 2. Ge
haltsgesetz-Novelle (BGBL 247 /59) 
ab 1. Jänner 1960 auf die Bedienste
ten des M~gistrates Steyr sinngemäß 
anzuwenden sind. 

Der Gemeinderat der Stadt Steyr 

- 12 -



kann den Gesetzgeber in Dienstrechts
angelegenheiten. somit das.Land Ober
österreich, nicht ersetzen. Da somit 
die materiellgesetzliche Grundlage für 
die Auszahlung .von jährlich .vier Son
derzahlungen fehlt, er~ucht der ·Rech
nungshof, diese Grundlage ehestens 
durch Landesgesetz .zu schatten. 

Die Feststellungen des .Rech
nungshofes ~ind. zutreffend. Sie müs
sen aber die Situation der ·Gemeinde 
in lohnpolitischer Hinsicht betrachten. 
wenn nämlich der Bund_ und das .Land 
gegenObe·r den denGewerkschaftenge
gebenen Zusagen mit den Gesetzen 
zur:Qckbleiben. Die 2. Gehaltegesetz
novelle, BGBl. Nr. 247 /1959, wurde 
mit Landesgesetz vom 24. 4. ·1961, 
LGBI. Nr. 18, als landesgesetzllch_fil, 
Vorschrift eingeführt. Damit .finä~t 
der ,unter Punkt 14 .angeführte Ge
meinderatsbeschluß vom 12. 7. 1959 
zur Hälfte seine gesetzliche Grundla
ge. Außerdem wurde mit dieser Ein
tahrung die gesetzliche Gnmdl.a.ge z.ur 
Ausz.ahlwig _von· jährlich 4 Sonderzah
lungen geschaffen. 

Im Punkt 15 behandelt der Re~
nungshof die Pemdonsbeitr~e. Der 
monaWche Peilaionsbeitrag .ist gem~ 
§ 65 Absatz ;l des &tatutargem.einden
Beamtenge~etzes mit 4 .v. e;. des .Ge
haltes .und der -filr -die Bem.ese_ung .des 
Ruhegenusses anrec.henbaren Zulagen 
und von den dem Gehalt und den .anre.
chenharen Zulagen .en,tsprechenden 
Teilen der Sonderzahlungen zu ent
richten. 

Mit der -3. Gehaltsgesetz-Novel
le, BGBL Nr. 297/1959, wurde ab 
1. JAnner -1960 der Pensionsbeitrag 
tt1r Bundesbeamte von 4. v. H. auf 
5 V. H. hinaulgese:tzt • . 

Um die TrAger der Penaions
laaten _in .finanzieller Hinsicht etwas 
zu entlasten sowie .im Interesse der 
wtlnachenswerten Gleichs:tellung al- · 
ler ~ftenWcher Bediensteten emp
fiehlt der Rechnungshof, den. Pen-

sionsbeitrag für Beamte, die .tu'1er 
das statutargemeinden-Beamtenge
setz .fallen, im Wege einer Novelle 

· zum stabltargemeindengesetz ,eben-
· falls ,auf 5 -v. H .• zu erhöhen. 

Dazu ist zu sagen„ daß wenn .das 
_entsprechende .Landesgesetz .erlassen 
.wird„ die -Einhebung . des Pensionsbei
trages automatisch erfolgt. 

Im Punkt 16 behandelt der ·Rech
nungshof die .Aushilfen. Im Jahre .1957 
war die Hauehaltsatelle 01-16 -"Beson
dere .Aufwendungen .für Bedienstete 
(Aushilfen)" so .hoch dotiert. daß zum 
Jahresende S 72 000. - ·unverbraucht 
waren. -Dieser Betrag .wurde noch zu 
Lasten des Jahres 1957 haushaltsm.ä
ßig_ verausgabt und _in der durchlaufen
den .Gebarung .vereinnahmt; er scheint 
im Rechnungsabschlttß fnr das .Jahr 
.1959 in der durchlaufenden .Gebarung 
WUer der ·Verrechn,ungspost V 441 
"Hilfsfonds" auf. Ober die Mittel des 
aogenannten Hilfs!onds _.enJacheidet 
laut erhaltener Auakanft das .Kurato
rium der Kranken,fO.rsorgean~t der 
Beamten · des Magistrates ~eyr. 

Der "Rechnw:Jgahof mu.f$ darauf 
aufmerksam machen. daß eine der
artige Verschiebung . eines nicht.-er-
brauchten Haushaltskredites .in ein 
späterea .Jahr zufolge Abschnitt V 
der Rich~en .für die -Erstellnng .der 
Rechnungsabschlfisse der Länder. Ge
meindeverbände .und Gemeinden _unzu
lässig .ist. Das Verfügungsrecht iiber 
die H,a.ushaltsmittel steht überdies ,nur 
den im Voranschlag be~ten 
Dierurt,atellen des Magistrates ZlL Eine 
Verfügung durch andere„ etwa das Ku
ratorium der Kranke.nfD.rsorgeans:t.alt 
der Beamten dea .Magistrates .Steyr. 
i~ unn~tbar. 

Dazu wäre folgendes .zu bemer
ken: 

Das Kuratorium der KrankenfQ.r
sorgea.nJftalt faßt ledi~chEmpfehlun
gen ff1r die anweisende Ma~strats-
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dienststelle. Es scheint zweckmäßig, 
daß ein größerer Kreis, insbesondere 
die Vertretung der Dienstnebmer
schaft, vor der Entscheidung gehört 
wird. 

Im Punkt 1 7 behandelt der Rech
mmgshof die Dienstbeschreibungen und 
stellt fest: 

Die Dienstbeschreibungen der 
Bediensteten des Magistrates der Stadt 
Steyr enthalten nahezu ausnahmslos 
k~e nachteiligen Aueaagen. sondern 
werden durchwegs mit lobendem Inhalt 
erstellt. 

Diese Vorgangsweise findet 
hauptsächlich in den Bestim.mungen des 
§ 20 Ab. 5 des Statutargemeinden-Be
amtengesetzes, LGBL Nr. 37 /1956. 
ihre Begründung. Diese Gesetzesstel
le bestimm.t, daß die Diens:tbeschrei
bung_ den Beamten zur -Kenntnis .zu 
bringen ist. Der Erlaß des Magistra
tes der Stadt Steyr. Zl. Präs-6/1957, 
filhrt hiezu 3.us. daß die Zweitschrift 
der Dienstbeschreibung den beschrie
benen Beamten gegen Quittung auszu
händige~ ist. 

Dadurch. daß die Vorgesetzten 
nur gute Dienstbeschreibungen geben, 
weil sie sich scheuen, Nachteiliges 
über e1nen Bediensteten auszusagen. 
wird der angestrebte Zweck nicht 
erreicht. 

Der Rechnungshof regt daher 
eine ähnliche Regelung an, wie sie 
im Dienstrecht des Bundes geregelt 
is:t, demzufolge der Bundesbedienste
te zwar von der Gesazntbeurteilung 
durch die Quali.fikaUonskommiss.ion 
in Kenntnis zu setzen .ist (siehe § 20 
Diens_tpragm.atik) und das Recht hat. 
in die Qual.i!ikationskom.missions
Tabelle Einsicht zu nehmen, -nicht 
aber in die Dienstbeschreibung. Der 
Rechnungshof möchte anregen. eine 
Änderung des § 20 des Statutarge
meinden-Beamtengesetzes · .u:is Auge 
zu fassen. 

Die Feststellungen des Rech~ 

nungshofes treffen zu; aber auch der 
von .ihm vorgeschlagene ·Weg kann 
nach ha. Ansicht zu keinem besseren 
Ergebnis filhren. Benotungen in dienst
lichen Angelegenheiten sind noch pro
blematischer als im Schulbetrieb. 

Im Punkt 18 behandelt der Rech
nungshof die Gewährung von Dar leben 
an die Gewerkschaft und sagt: 

a) Mit Schreiben vom 27. No
vember 1952 richtete die Gewerk
schaft der Gemeindebediens:teten. 
Ortsgruppe Steyr-Stadt, an den Ma
gistrat der ·Stadt Steyr das Ansuchen. 
eine monatliche Pauscha.lsumnie .fnr 
die Verwaltungsarbeit der Organisa
tion zur Verfilgung zu stellen. Als 
BegrOndung wurde angeführt, daß der 
Magistrat der ·Stadt Steyr bis April 
1952 einen Bediensteten bezahlte, der 
die .in der Gewerkschaft anfallende 
Gewerkschaftsarbeit verrichtete. Die
ser Bedienstete wurde später entlas
sen. 

Am 16. Dezember 1952 beschloß 
der Stadtrat. der "Gewerkschaft der 
Gemeindebediensteten" in Abgeltung 
ihres Anspruches .auf F~istellung .ei
nes Funktionärs mit Wirkung vom 1. 
Mai 1952 monatlich einen .Betrag . von 
S 500,- bis .auf Widerruf zu be-willi
gen. In den FQlgejahren .wurde Anträ
gen der Gewerkschaft auf Erhöhung 
dieses Betrages stattgegeben. Nach 
der derzeitigen Regelung wird tder 
jeweilige Gehalt eines Beamten der 
Verwendungsgruppe C/Il/1 bezahlt. 

Bei aller Würdigung der Aufga
ben der Gewerkschaft im Interesse 
der Bedienerteten der ·Stadt Steyr kann 
diese Regelung nicht gutgeheißen wer
den. Da das Betriebsrätegesetz auf die 
Verwaltung der ·Stadt S.teyr keine An
wendung findet. kann weder für einen 
Anspruch auf die Freis_tellung . eines 
Bedienirt.eten als Funktionär der Ge
werkschaft no~h für eine Ablösung ei
ner solchen Freis:tellung in Bar-geld 
eine rechtliche Grundlage gefunden 
werden. 
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b) Mit Schreiben vom 12. Juni 
1958 ersuchte der Osterrdchische 
Gewerkschaftsbund, Gewerkschaft der 
Gemeindebediensteten, Ortsgruppe 
Steyr-stadt, den Magistrat der ·Stadt 
Steyr,ibmeinDarlehenvon·s 25 000.
zu. gewlhren, "um den Vorschußfonds„ 
der von der Bezirksgruppe verwaltet 
wird, in "jenem Maße zu ergänzen, daß 
die Vorschußwü.nsche der Dienstneh
mer in berilcksichtigungswilrdigen 
FAllen befriedigt werden können. 11 

Auf Grund des Beschlnsses des 
Stadtrates .vom 24. Juni 1958 (Zl. 
PrA&-338/58) wurde dem Gewerk
schaftsbund ein zinsenloses Darle
hen von S 25 000, - bewilligt„ die 
Festsetzung der Rückzahlungsmoda
litAten dem Bflrgermeister vorbehal
ten und der Magi.s:trat gemäß S 51 Ab
aatz 3 des Gemeindestatutes wegen 
Dringlichkeit zur sofortigen Auszah
bmg ermächtigt. Der Gemeinderat bil
ligte am 25. September 1958 nachträg
lich die getroffene MaSnahmei. 

Die Rückzahlung des .Darlehens 
wurde vorerst ab . 1. November -1958 
in monatlichen Raten zu S 1 000, -
vereinbart, jedoch ilber Ersuchen der 
Gewerkschaft bis 31„ Dezember -1960 
gestundet. 

Mit Schreiben vom. 15.März.1960 
bat der Gewerkschaftsbund unter Hin
weis darauf, daß die FOhrung -· ··eines 
Vorschußfonds .eine Sozialeinrichtung 
und nicht zuletzt auch.ein Anliegen des 
Dienstgebers sei„ ihm. die Darlehens
achuld zu erlassen. Dieser Bitte ent
■prach der Gemeinderat am 29. März 
1960. S 31 des statutargem.einden-Be
am.tengesetzes stellt es dem Diens:tge
ber ·anheim, in berücltsichtl.gungswilr
digen FAllen einen zinsenlosen Vor
■chua zu gewähren; es .ist .aus sclnem. 
Wortlaut zu entnehmen, daß die Ge
wtl.hrung von Bezugsvorschüssen an 
Bed!enstete in den "'Aufgäbenkreis 
der Stadt fAllt, und zwar unabhängig 
davon. ob die Interessenvertretung 
der Bediensteten gleichartige soziale 
Maßnahmen trifft oder nicht„ Von die-

sem · Gesichtspunkte aus betrachtet, 
ist die Gewährung . von DaJ'llehell .an 
Dritte zum Zwecke der Vorsclmßge
wlhrung _an Beamte und .schon gar 
die .Scbenlmng . solcher BetrAge nicht 
einzusehen, weil der Dienstgeber 
selb,rt berufen is;t„ alle begrfindeten 
Vorschußwiinsche gemAß S 31 des 
Statutargemeinden - Beamtengesetzes 
zu erfOllen. 

Dazu wäre folgendes zu bem.er-
ken: 
Zu a)! • 
Es ist richtig, daß die Gewerkschaft 
· der Gemeindebediensteten keinen An
spruch auf Freistellung .eines Funk
•tlonArs oder Ablö$Ulg .einet" -solchen 
Freis:tellnng beaitzt, da entsp~en
de gesetzliche Bes:ümmungen bis .heu
.te noch nic:Qt er-lassen wurden. Dieser 
Mangel in der Gesetzgebung. darf aber 
nicht dazu filhren. daß die Gewerkschaft. 
derGemeindebedienstetenPuild däinft 
dieGemeindebedienf(teten :und -der öf
·fentliche Dienst überhaupt schlechter 
gefd:ellt sind als die Gewerkechaftenund 
Bedienf{teten .in .der Privatwirtschaft. 
Schlechter gestellt deswegen. weil den 
FunktlonAren durch Nichtfreistelhmg 
.vom Dienst nicht diesellien Möglichkei
.ten der Betätigung für die Bediensteten 
wie den Funktionären der GewerkschaJ.. 
ten der Privatwirtschaft gegeben sind. 
Der Magistrat hat daher in Anlehnung 
andieBestimm.ungen des§ 16 (4) BRG. 
über Antrag der Gewerkschaft seiner
zeit die Freistellung bzw. Gewährung 
einer Ablösung _fllr diese .Freistellung 
bewilligt. Die Ablöse kommt den durch 
ihre Pflich,ten als FunktionAre mehr 
b~eten Bediensteten zugte„ Der 
Gehalt eines Beam.ten der ·Verwen
dungsgrnp)M< C /Il/ 1 ist gewiß nicht 
zu hoch gegriffen. handelt es a:ich 
bei den in Betracht kommenden Funk
tionären_ doch durchwegs um.B-Beam
te. Soviel ha„ bekannt ist. werden die 
angefilhrten Be~ungen des BRG = ~ie:1!:=~ Magistraten ainnge~ 
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Zu b): 
Gemaß § 31 des StGBG kann der Ma
gistrat in besonders berilCkSfohti
gungswü.rdigen Fällen Beamten auf A&. 
trag eine Aushilfe oder einen unverzin&
licben Vorschuß anf den Gehalt oder 
den Ruhegenuß gewähren. Seit einigen 
.Jahren werde~ Darlehen nicht direkt 
an die Bediensteten. sondern indirekt 
über die Gewerkschalt der Gemeinde
bediensteten gewährt„ wobei die Feat
stelhmg der Bedürftigkeit des betref
fenden Beamten durch die Gewerk
schaft erfolgt. Dies geschieht aus 
Gründen der Verwaltungsvereinfa
chung. Der Gewerkschaft der Ge:mein
debediensteten wurde hiefilr der im 
Rechnungshofbericht genannte Betrag 
als zinsenloses Darlehen zur VerfO.
gung gestellt. Mit Rücksicht auf die 
an sich geringe Höhe des Betrages 
und die dem Dienstgeber ersparte 
Verwaltungsarbeit hat sich der Ge
meinderat in seiner Sitzung vom 29. 
3. 1960 entschlossen„ der Gewerkschaft 
die Darlehensschuld zu erlassen. Au
ßerdem erspart sich die Gemeinde 
den Zinsenverlust von rund S 400 00(\ -
Kapital, die erfahrungsgemäß als Au
ßenstand an Darlehen zu verzeichnen 
sind. 

Im. Punkt 19 behandelt der Rech
nungshof die Personalbesetzung im 
Fürsorgeamt und sagt: 

Der Rechnungshof' konnte sich 
des Eindruckes n.i -::ht erwehren. daß 
das Fürsorgea.m.t etwas reichlich mit 
Personal ausge s:tattet ist. Die Zahl 
der Fürsorgeempfänger im. Jahre 1959 
betrug insgesamt (Offene und Ge
schlossene Fürsorge. TBc-HiHe) 
1 743. . Das Fürsorgereferat al
lein - ohne die für Fürsorgereferat 
und Jugendfürsorgereferat gemeinsa
me Amtsleitung - umfaßt 12 Bedien
stete. von dene n allerdings 3 seit dem 
Frühjahr 1960 krankheitshalber beur
laubt sind. Jedoch auch ein Stand von 
9 Bediensteten erscheint dem Rech
nungshof filr die Bearbeitung der Für-

sorgefälle als zu hoch. Dem Rech
nungshof ist aus seiner Einschautä:tig
keit bekannt. daß bei Städten mit ähn
lichem großen Umfang der FürSQrge -
gebarung und auch bei Bezirksfürsor
geverbänden mit ungefähr 4 Bedien
steten für die B_earbeitung der Fürsor
gefälle das Auslangen gefunden wird . 
Eine genauere Untersuchung der Ar
beitsbelastung der Bediensteten des 
FO.rsorgeamtes müßte daher nach An
sicht des Rechnungshofes zu einer 
Personalverminderung filhren. 

Es mag zutreffen. daß die eine 
oder andere Kraft im Fürsorgeamt 
noch eingespart werden könnte. Die 
Vergleiche. die jedoch der Rechnungs
hof anstellt. können nicht für Steyr als 
zutreffend gelten. Um einen genauen 
Vergleich· durchzuführen, müßte wohl 
ein Status des Geschäftsumfanges der 
einzelnen Fürsorgeämter aufgestellt 
werden, sonst ist ein sicherer Schluß 
auf die notwendigen Bediensteten nicht 
möglich. Beispielsweise ist die Summe 
der Ausgänge, aber besonders die Smn
me der Einnahmen in Steyr gegen die 
im. Bericht verglichenen Gemeinden 
weit größer und daher auch der Ge
schäftsumfang _viel weiter. 

Im Punkt 20 werden die Kinder
gärten behandelt. Der Rechnungshof 
hat bereits im. Punkt 21 seines Berich
tes ilber die Prüfung der Gebarung 
1952/1953 (RHZl. 4304-1/59) auf das 
Mißverständnis zwischen den Aufwen
dungen der Stadt für den Betrieb der 
Kindergärten und den Beitrag der El
tern hingewiesen. Der Rechnungshof 
hat in diesem Bericht eine Erhöhung 
des Beitrages, der damals S 8, -- pro 
Kind und Monat betrug, angeregt und 
darauf verwiesen, daß in berücksich
tigungswürd.igen Fällen Ermäßigungen 
gewährt werden könnten, soweit nicht, 
wie sich dies anderweitig bewährt hat, 
berei ts der Tarif nach Einkommens
gre nzen gestaffelt wird. 

Der Gemeinderat kam er~ mit 
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seinem Beschluß vom 15. Februar 
1957 der Anregung des Rechnungsho
fes .nach, erhöhte jedoch den Beitrag 
nur -um 2, -- S auf S 10, -- pro Monat. 
Diese Erhöhung ist so geringfügig, 
daß die oben erwähnten Bedenken des 
Rechnungshofes nicht beseitigt wur
den. Der Rechnungshof verweist da
rauf. daß die Stadt Wien den Eltern
beitrag im. Hinblick auf die steige
rung der Kosten mit weit li.öheren 
Beträgen festgesetzt hat. Wie aus 
dem Amtsblatt der Stadt Wien ' .vom 
16. 1. 1954 (bzw. 7. 8. 1957) zu 
ersehen .ist, beträgt das Besuchsgeld 
pro Woche (ohne Teilnahm.e an der 
Ausspeisung): 

bei einem Elterneinkommen bis 
S 1 500,--, S 6,--. 

bei einem Elterneinkommen bis 
S 2 000, --, S 9, --. 

bei einem Elterneinkommen lirls 
S 2 500, --, S 12, --. 

bei einem Elterneinkommen bis 
S3000,--, S15,--, 

bei einem Elterneinkommen üb~r 
S3000,--, S20,--. 

Der Rechnungshof vermeint, daß 
das Vorgehen der Gemeinde Wien auch 
für kleinere 6s,terreicbische .Städte 
richtunggebend sein könnte . Er regt 
deshalb an, den Beschluß vom 15. 
Februar 1957 in diesem Sinne einer 
Revision zu unterziehen. 

Die Feststellungen des Rech
nungshofes müssen unterstrichen wer
den. 

Im Punkt 21 behandelt der Rech
nungshof die Vergebung von Lieferun
gen und Leistungen der Firmen. Der 
Rechnungshof hat einige Fälle der Ver -
gebung von L eistungen überprilft und 
dabei festgestellt , daß die Zahl der 
zu einer Anbotserstellung eingelade
nen Firmen oft Zu niedrig ist~ zumal 
infolge der derzeit herrschenden Über
konjunktur ein Teil der ein.geladenen 
Firmen von der Abgabe eines Anbotes 
./J>stand nimmt. Es liegen auch bei 

größeren Vorhaben (im Betrage von 
rund S ' 30 000, --) oft nur 2 Abbote 
vor, in manchen Fällen s()gar nur . l 
Anbot, sodaß der erwünschte Wett
bewerb in zu geringem Ausmaß oder 
überhaupt nicht Platz greift. 

Wie der Rechnungshof feststell
t e, wurde zwar für größere Bauar
beiten im Werte von über-S 100 000,-
die öffentliche Ausschreibung ange
ordnet (Stadtratsbescbluß vom 27. 
Juli 1957), doch fehlt es hinsichtlich 
der Vergebung von Aufträgen unter 
dieser Grenze an einer generellen Re
gelung; eine solche wäre nach Ansicht 
des Rechnungshofes .im wirtschaftli
chen Interesse der Stadt gelegen. 

Eine Regelung für die Vergabe 
von Leistungen und Lieferungen unter 
dem Betrage von S 100 000, -- wird in 
Kürze .erfolgen. 

Im Punkt 22 und 23 behandelt der 
Rechnungshof die Grundben-ntzungsge
bühren und stellt fest~ daß die derzei
tige Höhe der Grundbenützungsgebüh
ren bei weitem zu gering .ist und eine 
Neufestsetzung erfolgen müßte. 

Bei der in Rede stehenden Grund
benützungsgebühr handelt es sich um. 
eine Abgabe für die Benützung von öf
fentlichem Gemeindegrund und dem 
darüber befindlichen Luftraum. im Sin
ne des § 9 Absatz 2~ Ziffer .14 des Fi
nanzausgleichsgesetze s, BGB!. Nr. 
97/1959. 

Da durch diese Besüminungen 
die Einhebung der Grundbenützungs
gebfl.hr eindeutig der öffentlich-recht
lichen Sphäre zugeordnet ist, e rachtet 
der Rechnungshof den Abschluß von 
privatrechtlichen Verträgen über die
sen Gegenstand für unzulässig. : Eine 
Erhöhung der ·Wertgrenzen der ·im 
oberösterreichischen Landesgesetz 
vom 11. Mai 1937, LGBl. Nr. 23/ 
193? ~ festgesetzten Grttndbenütz.ungs
gebühr durch Landesgesetz wird da
her unumgänglich nQtwendig ein 

Aus den im obigen ~ 22 
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"Grundbenützungsgebühr11 angeführ
ten Gründen wäre nach Ansicht des 
Rechnungshofes auch eine landesge
setzliche Regelung der von den 11Elek
trizitätewerken in Steyr GesmbH" auf 
Grund vertraglicher V erpfilchtung an 
die Stadt entrichteten "Konzessions
abgabe" vorzunehmen. 

Zu Punkt 22 wäre folgendes zu 
sagen: 

Bis zur Erlassung eines _ent
sprechenden Landesgesetzes soll die 
vertragsmäßige Regelung als Hilfs
mittel dienen. Die Einhebung von 
Groschenbeträgen, wie sie das Gesetz 
von 1937 vorsieht, würde als unzeitge
mäß bewitzelt werden. 

Der Rechnungshofbericht filhrt 
an, ·daß die Stadt beabsichtigt, die 
auf Grund früherer Tarifsätze er
gangenen Genehmigungen der Benüt
zung öffentlichen Gutes über den Ge
meingebrauch hinaus zu widerrufen 
und über Antrag privatrechtliche Ver
einbarungen zu treffen. 

Die Grundlage der bisherigen 
Vorschreibungen bildete das Gesetz 
betreffend die _ ausschließlichen Ge
meindeabgaben der landesunmittelba -
ren Stadt Steyr, LGBl. Nr. 23 vom 
11. 5. 1937. Mit dem Erkenntnis 
des Verfassungsgerichtshofes vom 
17. 6. 1957, B 185/56, wurde jedoch 
klargestellt, daß die Bewilligungen 
der Benützung des öffentlichen Stra
ßengrundes und der dazu gehörigen 
Anlagen Akte des Privatrechtes sind. 
Aus diesem Grunde wurde mit Ge
meinderatsbeschluß vom 28. 10. 1960, 
Gem-V-9263/59, verfügt, daß die auf 
Grund früherer Tarifsätze ergangenen 
Genehmigungen bzw. Gestattungen der 
Benützung öffentlichen Gutes zu wi
derrufen sind und neue Gestattungs
anträge auf der Grundlage der neuen 
Rich.tlinien-Verfügung vom 22. 11. 
1960, Punkt 2 - abzuschließen sind. 

Zu Punkt 23 wäre folgendes zu 
sagen: 

Der Meinung des Rechnungshofes 
hinsichtlich der Konzessionsabgabe, 
die nebenbei gar keine Abgabe ist, kann 
nicht beigepflichtet werden. Die stadt 
hat in ihrem zweiseitigen Vertrag auf 
ihr Recht, ein E-Werk in ihrem Gebie
te zu betreiben, verzichtet und dafilr 
ein Entgelt bekommen. Die Benützung 
öffentlichen Grundes und Luftraumes 
ist nur ein unbedeutender Teil des Ver
trages, der allerdings landesgesetzlich 
zu regeln wäre. 

In Punkt 24 behandelt der Rech
nungshof wieder den Vertrag mit dem 
Volkskino .und sagt: 

Der Rechnungshof hat bereits 
mehrmals (RHZl. 43404- 1/1954, 
4073-1/1957) auf die ungünstige fi
nanzielle Position der Stadtgemeinde 
Steyr gegenüber dem Wirtschafts
verein Arbeiterheim auf Grund des 
Pachtvertrages _vom 30. Juni 1951 
hingewiesen,. Diese ungünatige Si
tuation der Stadt besteht darin, daß 
ihr nicht. wie ansonsten bei Ver
pachtungen üblich und wie es auch in 
einem anderen Fall, nämlich bei Ver
pachtung des der -Stadt gehörigen Ta
borrestaurants geregelt wurde, an 
Pachtschilling _ ein Prozentsatz vom 
Umsatz. sondern nur ein solch~r vom 
Reingewinn zusteht. Der Stadt sieht 
auch nicht das Recht der BucheinsiCht 
zu. Der Rechnungsh.of hat anläßlich 
seines letzten "EinsCllauberlchtes 
(RHZl. 4073 - 1/1957) der Hoffnung 
Ausdruck gegeben, daß anläßlich der 
Beendigung des .von der Gemeinde 
durchgeführten Umbaues des Be
sta.Jldsobjektes der Abschluß eines 
neuen. für die Gemeinde nicht so 
nachteiligen Vertrages gelingen würde. 

Diese Hoffnung hat sich nicht 
erfüllt. Der Gemeinderat hat in sei
ner Sitzung vom 14. Juli 1959 eine 
Ergänzung zu dem Pachtvertrag .vom 
30. Juni 1951 geschlossen. dessen 
Punkt m zufolge~ der Pachtvertrag 
vom 30. Juni 1951 in vollem urofang 
aufrecht bleibt. Bezüglich des neuen 
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von der Stadtgemeinde Steyr mit einem 
Kostenaufwand von S 7 200 000, -- er
bauten Bflhnenhauses wurde im wesent-
liehen folgende ergänzende Vereinba
rung getroffen: 

Das Bühnenhaus und die sonstigen 
mit ihm verbundenenEinricbtungen :sQ. 
von der Verpachtung:ausgenommen,.Die 
darauf entfallenden Betriebs-u.Inatand-
setzungskosten sind von der Stadtge -
meinde Steyr zu tragen. An · den T~gen, 
an denen das Theate r vom Kulturamt fllr 
Auffflhrungen inAnspruch genommen 
wird, stellt der Wirtschaftsverein Ar
beiterheim. im. üblichen Maße einen ge
reinigten und geheizten Zuschauer -
raum und das notwendige Personal bei. 
Fo.r diese und einige kleinere N ebenlei
stungen erhält der WirtS:cnaftsve:i:'ein 
pro Aufführungstag eine Entschädigung 

.von S 2750,-- . Falls das : Biihnenhaus 
nicht von der Stadtgemeinde Steyr 
in Ansi,ruch g enommen wird, ist d er 
Wirtschaftsverein Arbeiterheim. be-
rechtigt , 1lber das Bühnenhaus zu ve~ 
fügen. FOr die Abnützung des Bilhne~ 
bauses .ist an die Stadtgemeinde Steyr 
hiebei ein Pauschbetrag von S 50. -
je Ben1ltzungstag zu bezahlen. 

Der Rechnungshof bedauert, daß 
durch diese Ergänzung des Pachtver
trages vom 30. Juni 1959 sich die La
ge der Stadt g egenüber dem Wirt..: 
schaftsverein nicht nur nicht verbes .-

die nackte Erde. Die Volkskinoge
sellschaft hat alle Invesütionen ans 
.eigenem getätigt und ein .ftlr ober
öi;rterreichiscbe Verhältnisse erirt
klassiges Kino aufgestellt. Im Zuge 
der Ereignisse von 1934- 1945 'War es 
de r Ge sellschaft unmöglich, ihr Eigen
tum selbst zu verwalten oder daraus 
.einenNutzen zu ziehen. Erst durch die 
Rfickgabe und Rfickstellung kam die 
Gesellschaft wieder in ihre ursprllng
lichen Rechte. In der Folgezeit hat die 
Gemeinde Investitionen getätigt. jedoch 
nur zum bloßen Theaterbetrieb. Die In
v e stitionen im Theaterbetrieb, die sehr 
beträchtlich waren, haben jedoch .to.r 
d en Kinobetrieb kaum einen Nutz'en. 
W 8.s aber den Theaterbetrieb bei einer 
Kleinstadt betrifft; so können nnr 
Schlüsse auf ähnliche .Einrichtungen 
gezogen werden. Kleinere Städte, die 
ein Theater betreiben, müssen mei.$t 
Millionenbeträge fO.r -ihren Betrieb 
ausgeben. Die Gemeinde Steyr kommt 
verhältnismäßig billig weg, wobei ihr 
ein .anerkannt erstklass:iges Ensemble 
zur Verfllgung.steht. 

Wenn nun der Rechnungshof ver
meint, daß die Le~ der Gemeinde 
an die Gesellschaft mit S 2 750, - als 
Entgelt für den ·entsprechenden Abend 
-eine weitere V e rschlechterung des 
Vertrages beinhaltet. so umß darauf 
hingewiesen werden, daß der Recb-

sert, sondern sogar noch .·ei-heblich nungshof nicht alle Um.s.tände, die zu 
verschlechtert hat. die sem Betrag führen, erwogen hat. 

Da s Personal für den Kinobetrieb, 
Der Rechnungshofbericht trifft welches normalerweise von 7 - 10, 15 

mit seiner Kritik nicht den Kern der Uhr oder von 19- 22, 15 Uhr in Dienst 
Sache. Vor allem muß darauf hinge - s:teht, muß vielfach bereits .am frahe~ 
wiesen werden, daß die Angelegen - Nachmittag wegen de r Proben und 
heit nur dann richtig vers:tanden wer- Aufs,tellnngen vorhanden sein. Fflr die 
den kann, wenn die Sache von Anfang Beleuchtung _und Beheizung . wird unge-
an zur Darirtellung gelangt. fähr die doppelte Stundenanzabl. ben6-

In den Zwanzigerjahren hat die tigt. Es .fällt der Kinogesellschaft der 
Gemeinde Steyr der Volkskino-Ge- Tag fnr die Ausnützung der Reklame 
sellschaft die Industriehalle ver- (Kinoreklame) nicht zu. SchlieBUcb 
pachtet - im. wesentlichen die vier muß noch inBetracht gezogen .werd 
Grundmauern und das Dach. : Die daß durch Änderung des Saales n:::. 
Halle war zu Ausstellungszwecken zig der besten Logen.sitze weggefal-
gebaut und hatte als Fußboden bloß len sind, die besonders an Samstagen 

- .19 -



und Sonntagen eine gute Einnahme der 
Gesellschaft bildeten. Schließlich hat 
die Gemeinde durch die Dauerheizung 
im Kinobetrieb weniger Ausgaben fllr 
die einmalige Heizung am Theater
abend. Außerdem muß darauf hinge
wiesen werden„ daß die Stadt Steyr 
nicht allein steht bei einem dararö
gen Betrieb des Theaters. Die stadt 
Wels hat die Angelegenheit fast ge
nauso geregelt, wie dies in Steyr der 
Fall ist, nur mit dem Unterschied, 
daß ein privater GeschAftsmann das 
Kino betreibt. Die .Stadt Wels zahlt 
darüber hinaus den gleichhohen Be
trag wie die Gemeinde Steyr als Ent
schädigungsbetrag. Zusamm.enfas
se.Dd darf daher gesagt werden. daß 

die Gemeinde Steyr aus dem Theater
betrieb nicht schlecht abschn~idet. 

Im. Punkt 25 behandelt der ·Rech
nungshof · die Wohnbauförderung und 
sagt 

Die Stadt Steyr hat auch in den 
Jahren 1958/1959 die Wohnbautätig
keit großzügig geförder-t, vor allem 
durch die Zurverfllgnngstellnng lang
fristiger und billiger "Darlehen. Von 
der im. anßerordentlichen Hatishalt 
der beiden .Jahre ausgewiesenen Ge
währung von Baudarlehen im. Gesam.t
betrag von rund 27 „ 16 Mill.. S erhielt 
die Gemeinniltzige W ohnungsgeseri
schaft der Stadt Steyr GesmbH (GWG) 
S 26 850 000.,-. Laut dem Geschäfts
bericht dieserGest::llscbaft mbH. wur
den _im .Jahre 1958: 1 066 Wohnungen 
und im. Jahre 1959: 103 Wohnungen 
fertiggestellt. Die Förderung der 
Bautätigkeit dieser Gesellschaft durch 
die Stadt Steyr erfolgte außerdem 
durch die Beistellung von yerbilligtem 
Bangrund sowie durch die kosteniose 
Wictrmmg von Grundflächen fllr an
grenzende Straßen und Wege. 

In letzterer Hinsicht hat- der 
Rechmmgabof allerdings festgestellt, 
daß andere im. Gebiet der stadt Steyr 
banende gemeüudltzige Wobnnngsge
Bellschaften ungtlnatiger behandelt 

werden als die GWG.. So wurden 8D 
die GWG:. Grundstilcke auf der soge
nannten 1-'Ennsleite" (Kat. ·: Gem . .Jä• 
gerbergt die bei der im .,rahre .1955 
vorgenommenen Schätzung nach dem 
Verkehrswert um S 20,-- pro m2 ~ 
schätzt und um diesem Wert Jil die 
Vermögensrechnung der Stadt Steyr 
eingestellt wurden„ im .Jahre 1958 
um S 9, 50 pro m2 verkauft und das 
angrenzende Straßengrundstück ko
stenlos dem öffentlichen Gut zuge
schrieben. 

Die gemeinnfitzige Steyrer Wohn
und Sieslungsgenossenschaft Styria., 
an die im. .Jahre 1958 ebenfalls .. ein 
Grundstilck auf der 11Ennsleite11 zu 
einem Quadratmeterpreis von S 9, 50 
verkauft wurde. mußte auch für den 
angrenzenden Straßengrund (1294 m.2} 
bezahlen„ und zwar pro m2 S 9! 50. 

Die gem.einniltzige W ohnungsge
sellschaft für Bundesbedienstete 
(BUWOG) hatte für ein Grnndstück, 
auf dem diese Gesellschaft W ohnhäu
ser für in Steyr wohnhafte Bundesbe
dienstete errichtete und das bei der 
oben erwähnten Schätzung im .Jahre 
1955 mit S 25,- pro m2 bewer-tet 
worden war, S40,- pro m2ztibe
zahlen und mußte auch das angren
zende Straßengrundstück (696 m2} 
zum. gleichen Preise von S 40, -- pro 
m2 bezahlen. 

Der Grundsatz der Gleichheit 
der Bürger vor dem Gesetz, der-in 
der Hoheitsverwaltung _ eine unbe
dingte V erpfilcbtung der Stadtge
meinde bedeutet, sollte nach Ansicht 
des Rechnungshofes analog auch tilr 
Förderungsmaßnahmen auf dem Ge
biete der Privatwirtschaftsverwal
hmg Anwendung finden. Da die von 
den 3 genannten Gesellschaften er
bauten Wohnungen in gleicher Weise 
fllr Einwohner der Stadt Steyr~ die 
in einem Wohnungsnotstand sich be
finden~ bestimmt sind„ ist die unter
schiedliche Behandlnng der gemeinldil
zigen Wohmutgsgesellschaften auch bei 
Bertlcksichtigung der Tatsache, daSi die 
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GWG der Stadt Steyr gehört, nicht ein
zusehen. 

Zum Grundsatz der Gleichheit 
der B1lrger vor dem Gesetz ist festzu
stellen, daß sich die Stadtgemeinde 
Steyr diesem Grundsatze auf dem Ge
biete der Wohnbauförderung noch nie 
verschlossen hat, daß aber tatsächlich 
wichtige Voraussetzungen für eine dif
ferenzierte Behandlung der anderen 
Wohnungsunternehmungen im Verhält
nis zur Wohnungsge sellschaft der Stadt 
Steyr gegeben sind. 

Die Gemeinn1ltzige W ohnungsge
sellschaft der Stadt Steyr erbringt 
nAmlich im Gegensatz zu anderen Woh
nungsunternehmungen der Stadtge
meinde Steyr fOr die Förderungsmaß
nahmen eine bedeutende Gegenleistung 
insofern, als .sie das Vorschlags- und 
Belegungsrecht für die von ihr erbau
ten Wohnungen der Stadtgemeinde 
1lberläßt. Anders ist dies bei de n ge
nannten, von der Stadtgemeinde Steyr 
durch Grundbeistellung geförderten 
Wohnungsunternehmungen. Hier hat 
die Stadtgemeinde Steyr lediglich dann 
ein Vorschlags- und Belegungsrecht, 
wenn sie Darlehen zur Erbauung _von 
Wohnungen gewährt und auch dann nur 
im Verhältnis der Darlehe nssumme 
zu den Gesamtbaukosten. Im übrigen 
werden aber auch bei Grundbeistellun
gen durch die Stadtge m einde Steyr der
artige Wohnungen von den Genossen
schaften selbst vergeben und in e rster 
Linie einem begünstigten Personen
kreis, nämlich den Genossenschafts
mitgliedern, oder, wie bei der BU
WOG, einer bestimmten Standes
gruppe · zugänglich gemacht. So s ehr 
begrüßenswert ein derartiger Wohn
bau ist, so muß doch darauf hingewie
sen werden, daß diese .Wohnungsun
ternehmungen nicht in gleicher Weise 
wie die Wohnungsgesellschaft :äer 
Stadt Steyr zur Entlastung des .W oh
nungsmarktes und zur Befriedigung 
echter W ohnungenotstände beitragen. 
~ine differenzierte Behandlung der 

einzelnen Wohnungsunternehmungen 
im Sinne dieser Ausfilhrungen gegen
Ober der Wohnungsgesellschaft der 
Stadt Steyr ist daher bei den Förde
rungsmaßnahmen sachlich gerecht
fertigt. 

Was die Ermittlung der Grund
preise und die Fests.tellung des Rech
nungshofes anlangt, daß Grundstllcke 
vielfach ~er den in d e r Vermögens
rechnung angeführten Grundsttlcks
werten fllr Wohnbauzwecke verl.ußert 
werden, ist festzustellen, daß die 
Stadtgemeinde Steyr ihrer zu 100 ~ 
gehörigen Wohnungsgesellschaft die 
Baugrflnde auf der Ennsleite und dem 
Taborgelände, welche erst in den 
Nachkriegsjahre n erworben wurden, 
grundsätzlich zu dem Preise abge
geben hat~ der sich aus dem seiner
zeitigen Kaufpreis unte r B e rO.ckal.ch
tigung der Verzinsung der Kaufsum
m e ergibt. Das Vermögen der Stadt 
wird hiedurch nicht geschmälert. Qie 
seit dem Ankauf eingetretenen Preis
.s:teigerungen der Baugründe, die au
ßerdem in vielen Fällen .auf Aufschlie
ßungsm.aßnahmen der Stadtgemeinde 
Steyr selbst zurO.ckzufilhren sind~ 
können gar nicht e~tsprechend berO.ck
S;ichtigt werden~ da solche Grundver
käufe dadurch den Charakter echter 
Förderungsmaßnahmen verlieren wilr
den, die auch der Gesetzgeber im 
Auge hat~ we nn er im § 7 des Wohn
bauför-derungegesetzes 1954 bei der 
Mitwirkung der Gemeinden von der 
"fibe rtragung des Eigentume s an 
BaugrOnden zu einem we sentlich er
mäßigten Kaufpreis" spricht. 

In der Folge nimmt der Rech
nungshof in seinem Bericht die Stl.dt. 
Unternehmungen. unter die Lupe und 
sagt im Punkt 26, daß eich die Ober
pr1lfung der Sta.dt. Unternehmungen 
durch den Rechnungshof auf &Amtli
che Teilhetriebe :mit Auen,ahm,e des 
Gaswerkes er~eckt hat. 

Im. folgenden werden Zunl.chst 
die Vermögensbilanzen de~ beiden 
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Berichtsjahre 1958 und 1959 darge
stellt und damit Prilfu.ngsfeHtstellun
gen allgemeinen Inhaltes verbunden. 
Im Anschluß werden die Gewinn- und 
Verlnsb:echnungen der einzelnen 
Teilbetriebe erörtert. 

Piese angeführten Sumin.en ken
nen Sie ja aus den Rechnungsberich
. ten.. Der Rechnungshof stellt u. a. 
fest~ daß das Reinvermögen .im. Jahre 
1958 29, 6 Mill. Schilling .und im Jah
re 1959 30, 3 Mill. Schilling betrug • 

Die Verbindlichkeiten haben ~eh 
um O. 31 Mill. S verringert. 

Die Verzinsung des Eigenkapitals 
fQr das Geschäftsjahr 1959 beträgt -
wenn berück~ichügt wird. daß die in 
der Bilanz ausgewiesenen Rücklagen 
von S 235 776. 03 aus dem Betriebsge
winn 1959 gebildet wurden- 2. 8 o/o und 
kann ange~ichts der Tatsache. daß die 
Städtischen Unternehmungen durch ei
ne Reihe von Jahren bis .einschließlich 
1958 mit Verlust abschlossen. als be
_fr-iedigend bezeichnet werden. 

Dazu ist zu sagen. daß die -Fest
_stellungen des Rechnungshofes .richtig 
sind. 

Im Punkt 27 wird das Anlagever
mögen des T ~ilbetriebes Stadtbad be
~elt. Dazu stellt der Rechnungshof 
fest: 

Laut einem. Am.tsY-ermerk der 
Magimratsabteililng .II - Stadtrech
uang,,amt - TI>m 28. April 1960, 
wurde hinaicbllich der verm.ögens
reclrtlicbeo. Zugehörigkeit des neu 
eröffneten Stadtbades iiber miindliche 
Weiamg der ~fol
gende Regelung getroffen, 

"Das Stadtbad einschließlich .al
ler BanUchketten und Einrichbmgen 
ist als selb-..tige Post hn Gemein
dewerm.6gen. auszuweisen.. Den Stl.dti.
schen Unternetumu,gen wird die Be
triebsmhnmg des -., mit der 

ADflage tlbertragea. - deSBeD -
fend.e Inata:ncBna!bm,g -~ aor~ All-
ffllige ~e · sind 

daher einer -"Erneuerungsrückstel
lung _Stadtbad11 im R.abmen der Städti
schen U.nternehmungen zuzufnhren. " 

Der Rechnungshof vermeint da
gegen~ daß jede nach betriebswir.t -
schaftlichen Grundsätzen geftlhrte 
E;inrichtung die Erfas~g sämtli
cher Vermögenswerte erfordert und 
ist der Ansicht. daß auch das .unbe
wegliche Vermögen der ·dem Verband 
der Städtischen Unternehmungen ~in
gegliederten Badeanlage - unbescha
det der daraus .resultierenden Er
folgsentwicklung . - in . einer kaufmän
nischen Verm.ögensrechnung . seinen 
angemessenen Niederschlag finden 
sollte. Die nach dem doppischen 
RechnungssW erstellte "Gewinn- -und 
Verlustrechnung", in .der die durch 
die Wertminderung bedingte W ertab
schreibung _nicht enthalten is;t, ver
mittelt ein .falsches Bild der wirt
schaftlichen Lage des Teilbetriebes 
11Stadtbad11 • Der Rechnungshof hält 
es .für geboten. auch die Vermögens
werte des Stadtbades .den Städtischen 
Unternehmungen einzuverleiben. 

Dazu ist zu aagen. daß die Über
nahme des S.tadtbadve·:t-µiög.in die Städ
tischen Unterllehmungen _und Abrech
nung .nach doppischenGrunds_ätzen .er
fordern wiirde„ daß .von .einem Be:trag 
von rund 16 MilL Schilling jährlich 
die .Abschrelbw:lgen getätigt werden,.. 
Gleicbglltig, wie hoch m.an diese an
setzt, würde es niemals möglich ~ 
einen .rentablenBetrieb su. bekmm:neu,.. 
Das Bad ist ein Geschenk an die Be
TOlkerong zar E~derGes,md
heil, ist eme Hohew,aafgabe, bei der 
es .zwecla:o.äai.g .erscheint. die bllf
n5nni.schen Grands:Uze soweit als 
möglich eingqbaJtfflli. Die ~ea
llDd Ausgabenreduumg ist _,. hier 
wohl .... ~ 

In Poakt 28 behandelt der B.ech
mmgabof die Pen.sionabeitrige der 
StAdL U-...elmumgen llDd s1eI1t fe,.t:: 

A,,r Gnmd des Gememderaü,be-. 
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schlusses vom 25. November 1958 
haben die Städtischen Unternehmungen 
ab 1. Jänner 1959 an die Stadtgemein
de steyr tnr die bei den Städtischen 
Unternehmungen beschäftigten pragm~ 
ti.schen Bediensteten Pensionakosten
beitri.ge in der Höhe von 16 ,,._ der Brut
tobezilge einschließlich der Zulagen 
und Sonderzahlungen zu entrichten. 
Dieser Beitrag wurde in Analogie zu 
den von den oberösterreichischen Ge
meinden an die oberösterreichische 
Pensionaausgleichskasse zu lebitenden 
Umlagen in dieser Höhe festgesetzt. 

Wie die Überprdfung zeigt, wer
den derzeit die Penaionslasten durch 
einen Beitrag in der Höhe von .2_1:) .v. 
H. (16 ,,._ Dienstgeberanteil. 4. ,,._ Pen
sionsbeiträge der Bediensteten) bei 
weitem nicht gedeckt. 

Der von den Städtischen Unterneh
mungen geleistete'· Periaionabeifrag .ist 
nach Ansicbt des Rechnungshofes .zu 
gering und belastet die Betriebe nicht 
mit den tatsi.chlich anfallenden Pen
aionslasten. 

Der Rechnungshof ist der An
sicht. da.8 diese in Zukunft anfallenden 
Pensionslasten der städüschen U.nter-
nehmungen versicherungsmathema
tisch ermittelt und einer Rückstellung 
fOr Pensionsverpflichto.ngen zugef[lhrt 
werden sollten. Die vom Betrieb zu 
zahlenden Pensionen müßten dann .zu 

erfolgt. Eine freihändige Vergebung 
kann im allgemeinen nur zur Durch
fllhrung geringfügiger Lei~en gut
geheißen werden: in allen anderen 
Fällen gebilhrt dem System der öf
fentlichen bzw. beschränkten Aus
schr~ung zweifellos der Vorzug. 
.per Rechnungshof empfiehlt den 
Stl.dtischen U.nternehmungen. sich 
an die einschlägigen Bestimmungen 
der ÖNORM A 2050 (nVergebung .von 
Leistungenn) zu halten. 

Die Feshftellun.gen des Rech
nungshofes sind richtig: 

In Punkt 30 wird eine RD.c.k
~ellung :fflr Afa behandelt und da.zu 
festge~ellt: 

Die Bilanz der ·Städtischen Un
.ternehm:angen zum 31. Dezember 
1959 weist einen R0ckstellu.ngsbetrag 
·"filr Abschreibungen von noch nicht 
ilbergebenden Wasserwerksanlagen" 
in Höhe von S 61 ooo. - auf. über 
dessen Entwicklung folgendes erho
ben wurde: 

Der Ausbau des Städtischen 
Versorgungsnetzes .wurde bisher 
von der gemeindlichen Hoheitsver
waltung . besorgt. Die bil.cherUche 
Obergabe der fertiggestellten .Ei.n
ricbta.ngen .erfolgte dabei meist erst 
geraume Zeit nach Inbetriebnahme 
dieser Anlagen durch die Städtischen 

Lasten dieser PensionsrD.c~ellun.g Unternehmungen. So sind bereits 1957 
geb,icht werden. etliche. durch die Anl.agenbuchhal.tang 

Die Pensionslast der ·SU.dt. Un
teriu~hmungen bedarf einer gr11ndlichen 
rechnerischen OberprO.fung, sodaß zu 
diesen Feststellungen derzeit kaum. 
Stellung _genommen werden kann. 

nungahof das Vergabewesen _und hat 
felltgeetellt, daß die Vergebung von 
Lieferungs- und Leis.tungsauftr:ägen 
nicht immer in Anlehnung an die ftlr 
das .öffentliche BeE!tellwesen allge
,m.ein gQltigen Verfahrensgrundsätze 

noch nicht erfaßte Einrichtungen mit 
einem Herstellungswert von rund 3. 5 
Mill. Schilling betrieben worden (Hoch
behälter m. diverse V erteilung~eitun
gen u. a. m.. ) • Die hiefO.r geschl.tzten 
Wertberichtigungen wurden einer 
R-0.ckstellung_zugefilhrt undin .der Ver-

In Punkt 29 behandelt der Rech- mögensrechnung 1957 mit s 80 ooo.-
ausgewiesen. hn Zuge der -da.rch die 
endgQltige Kapitalzufnhrung,;.m Folge
Jahr nQtwendig gewordenen. .Aufi.6 
dieser Rückstellung .erwies sie~ 
doch die ursprO.ng]icbe R-0.e · je
als zu hoch. Der erDbrigt Tltinellmtg 

e ellbetrag 
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von S25000,-- wurde wrter de.nRfl.ck
stellnngenbelassenundinsReclmungs
jahr 1959 übernommen. Unter Hinzu
rechnnng einer Rückstellung _von 
S 36 000. -- für neuerliche Investi
tionen (Hochbehälter IX, Versor
gungsleitung Hausleiten u. a. m.) 
ergibt sich sobin ein Gesamtbetrag 
von S 61 000.--. 

Da die rechtliche Grundlage für 
eine Rückstellung des genannten Be
trages zu S 25 000, -- weggefallen ist. 
hätte es der Grundsatz der Bilanz
wahrheit erfordert, diesen Rückstel
lungsbetrag zugunsten der Gewinn
und Verlustrechnung der.;Wasserwer
ke aufzulösen. Das Versäumte wäre 
ehestens nachzuholen.·: 

Die ·"restliche Rü~kstellung im 
Ausmaße von , s · 25 000,-wurdean
lä.ßlich des J ahresabschhi.sses 1960 
aufgelöst. 

Im Punkt 31 behandelt der Rech
nungshof das Organisationsstatut für 
die Städt. Unternehmungen und aagt: 

Wie bereits .in äen beiden let:&ten 
Einschauberichten des RechnungshQfes 
ausgefiihrt wurde, ist das nunmehr 
länger als 30 Jahre .in Geltung . s:tehen
de Organisationsstatut für die Städti
schen Unternehmungen in etlichen Be
langen überholt und entspricht nicht 
mehr den heutigen Verhältnissen. 

Neben der zwingend notwendig 
gewordenen Nachziehung verschiede
_ner Wertgrenzen sollte die Neufassung 
auch präzise Vorschriften über die 
_Kompetenzabgrenzung zwischen der 
Betriebsleitung und den übergeordne
ten Organen enthalten und an die Grnnd
satzbesti.m.m.ungen der Gemeindeord-

. nung in der Fassung .vom · 22. ·· Juni 
1959. LGBl. Nr. 35 / 1959, angeglichen 
werden, 

riariiber hinaus wäre es zweck
m.l.ßig. nAhere Vorschrlften -ober die 
Buchfllhrung. das Kassen- und Rech
nungswesen, die Kreditwirtschaft, 

•die Erstellung des Wirtschaftsplanes 

und der J ahresabscblO..sse zu erlassen. 

Das Organisati.onsstatat wird 
demnächst dem Gemeinderate vorge
legt werden. 

Im Punkt 32 befaJU sich der 
Rechnungshof mit den Wirtschafts
plänen der Städt. Unternehmungen 
und schreibt: 

Es .ist aufgefallen, daß der im 
Anhang zum gemeindlichen Voran
schlag dargestellte Wirtschaftsplan 
der Städtischen Unternehmungen bis
her nur auf den .voraussichtlichen 
Erfolg der laufenden Betriebsffihrung 
abgestellt war. 

Der Rechnungshof vermeint, 
daß eine geordnete Wirtschaftsführung 
auch die Ers:tellung .möglichst genauer 
Investitionspläne und deren Aufnahm.e 
in den Voranschlag erfordert und er
sucht. die .in Aussicht genommenen 
Dfspositionen hinkünftig.schon im Zu
ge der Veranschlagung · dui-ch eine 
planmäßige . Sicher~ellung der .finan
ziellen Bedeckung_zu berücksichtigen. 

Den Anregungen des Rechnungs
hofes .wurde bereits 1960 Rechnung 
getragen. 

Im Punkt 33 berichtet der Itech
nungshof über die Ge winn- und Ver
lnQtrechnung des Verkehrsbetriebes 
.und sagt. daß .im Jahre -1957 noch ein 
Reinverlust von S 405 490, 42, im Jah
re 1958 bereits .ein Reingewinn .von 
S 61 531, 82 und im Jahre 1959 ein 
solcher von S 5 002, 20 auqgewiesen 
wurde. Er zeigt in der Folge auf, 
daß die Zahl der beförderten Perso
nen, wie die Aufstellung zeigt, zu
rückgeht: 
Vollzahler 1957: 1 389 457 

1958: 1 176 079 
1959: 1 181 034 

Sch1llerkarten 1957: 407 471 
1958: 334 237 
1959: 336 979 
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Monatskarten 1957: 555 637 
1958: 545 819 
1959: 488 308 

Sonderfahrten 1957: 9 370 
1958: 6 608 
1959: 7 714 

Die Ursache für den Rückgang 
der Frequenz ist zweifellos .in der 
zunehmendenMotorisierungder werk
tätigen Bevölkerung zu suchen. 

Die Feststellungen des Rech
nungshofes .sind richtig. 

Im Punkt 34 beleuchtet der 
Rechnungshof die Sonderfahrten des 
Verkehrsbetriebes und führt aus: 

Vom Verkehrsbetrieb werden 
zur besseren Auslastung des für den 
Ortslinienverkehr benötigten Fahrper
sonals auch Sonderfahrten durchge
führt. HJefür standen im Jahre 1959 
2 moderne Reiseoinnibusse zur Ver
fügung, die vereinzelt durch zusätzli
che Beistellung von Linienfahrzeugen 
verstärkt werden mußten. Wie aus 
der für den Sonderfahrtenverkehr er
stellten Betriebsrechnung zu ersehen 
ist, hat dieser Gebarungszweig im 
Jahre 1959 mit einem Verlus_t von 
S 24 617, 69 abgeschlossen. Dazu 
kommt noch, daß die der AFA-.Be
rechnung zugrunde gelegte Annahme 
einer 10-jährigen Lebensdauer der 
beiden Reiseomnibusse im Hinblick 
auf das schwindende Interesse an 
Reisen mit nicht mehr ganz moder
nen Fahrzeugen solcher Art zwei
fellos zu hoch gegriffen ist. Unter 
Zugrundelegung eines angemessenen 
Erfahrungswertes von durchschnitt
lich 8 Jahren beträgt die Erhöh\lng 
der Anlagenabschreibung bereits rd. 
S 17 700.--, woraus eich ein Verlust
betrag von rd. 8 42 000. -- ergibt. 
Anderseits ist abor auch zu bedenken, 
daß selbst eine gAnzlicho Einstellung 
des . Sonderfahrtenbotriobo■ keines
falls mit einer Stoiaorun.g de■ Ge-

samterfolgee des Verkehrsbetriebes 
im Ausmaße der nachgewiesenen Ver
lustsumme verbunden wäre, da durch 
die Eigenart des Linienverkehrs .ein 
T eil der auf Sonderfahrten entfallen
den PersonallaS!ten übernom.m.en wer
den müßte. 

Die Einstellung des -Sonder
dienstbetriebes wird geprO.ft. 

Im Punkt 35 behandelt de:r Rech
r•mgshof die Auslastung des Fahrper
sonals .und stellt fest: 

Der Rückgang der Frequenz des 
Ortslinienverkehrs im Somm.er führt 
zu einem verminderten Einsatz des 
Fahrpersonals _und der Fahrzeuge. 
Zur selben Zeit ist beim städtischen 
Wirtschaftshof ein verstärkter Bedarf 
an Kraftfahrern gegeben. Der Recb.
nungshof stellt zur Erwägung~ die im 
Sommer nicht voll ausgelasteten 
Kraftwagenfahrer der Verkehrsbetrie
be 'beim Wirtschaftshof zu verwenden. 

Schließlich wird im Interesse 
einer wirksamen Personaleinspa.rnn.g 
noch angeregt, auch die den Ortsli
nienverkehr betreffenden Rationali -
sierungsmaßnahmen (Um.stell.un.g anf 
den bei anderen öffentlichen Verkehrs
unternehmungen bereits mit Erfolg 
geübten Ein-Mann-Betrieb sowie teil
weise Einführung des Anhängerver
kehrs) einer genauen Prüfung zu un
terziehen. 

Da ist zu. sagen: 
Die Städt. Unternehm:ungen ver.to.gen 
bezüglich des Anhä.n.gerverkehrs über 
eine Reihe von Er!a.b.rn.ngen. Diese 
waren jedoch nicht positiT. Der An
hängerbetrieb wurde schon vor 1 O 
Jahren eingestellt. Der Ehunannbe
trieb~ der versuchsweise durchge -
fflhrt worden .ist~ hat erbracht~ daß 
die Fahrzeiten nicht eingehalten wer
den konnte~. Verl.Angerungen von 
Fahrzeiten nahmen die Fahrgaste 
nicht hin und verzichteten auf die 
Fahrt. Bei der jetzt vorhandena, 
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.normalen Fahrt. hat der Schaffner 
anc:eatrcngt. za a.rbe~ 1IDl einen 
vollbeaet.zteo A.ut.obwt zeitgeredli 
zu kaaalcrcn. 

1m Pwtkt SI werden die 'Ober
sbmdcn des Fab.rpereonals einer K.ri
Uk wrtcrzogen_ 

Der betrl.cbtliche Anfwand ffl.r 
die im Rahme n des Fahrdienstes re
gelmA.ßig an!alle nden Überstnnd.en war 
bereits mehrmal.B Gegenstand. konkre
ter Vorschläge des Rechnungshofes. 
und dennoch kon.nle bis jetzt noch 
keine befriedigende Verminderung 
dieser Aufwandsposition erzielt wer
den. Es wird jedenfalls die Aufgabe 
der Betriebsleibmg sein. den Ober
stundenaufwand durch organisatori
sche Ma.Snahm.en auf das .11DDDlgäng
lich notwendige Ausmaß herabzuset
zen. wobei ans ErSparungsgrilnden 
auch eine VergQtung durch Zeitaus
gleich in Erwägung gezogen werden 
sollte. 

Bezilglich der Oberstunden wird 
getrachtet. sie auf das notwendigste 
Auama.ß zu beschränken. 

Im. Punkt 3'1 behandelt der Rech
nungshof die offenen Forderungen des 
Verkehrsbetriebes. 

Zum Bilanzstichtag 1958 wies 
der Verkehrsbetrieb Forderungs
r1lckstände in Höhe von S 98 605. 47 
a~. Im. Folgejahr betrugen die Au
ßenstl.nd.e S 21 184. '15 und · sind bis -
zur Zeit der Prüfung durch den Rech
nungshof wieder auf ca. S 30 000. -
(28 unbeglichene Rechnungen) ange
stiegen. Diese Forderungen stam
menfast ausschließlich aus der Durch
ffihrung von Sonderfahrte n. deren Teil
nehmer (hauptsächlich Sportverei
ne) mit der Bezablnng bis zu 10 Mo
naten in Verzug gerieten. 

Der Rechnungshof vermeint. 
daß der forcierten Eintreibung offe
ner Forderungen blnkilnftig ein b e 
sonderes Augenmerk zugewendet 

werden sollte. 

Die Forde rungen des Verkehrs
betriebes sind jedes Jahr schleppend. 
jedoch immer gezahlt worden. Es 
sind dies ha.upt&Acblicb Sportvereine. 
die mit d em Eingang von SubTeniionen 
rechnen. die sie von verschiedenen 
Seiten bekommen und dann auch regel
mäßig ihre Rechnungen abdecken. 

Im Punkt 3 8 kommt der Rech
nungshof aut die Erfolgsrechnung des 
Wasserwerkes zu sprechen und stellt 
fest. daß die Erfolgsrechnung des 
Wasserwerkes in den Jahren 195'1 -
1959 wie folgt abgeschlossen hat: 
Reingewinn 1957 
Reinverlust 1957 90 197. 18 

Reingewinn 1958 
Reinverlust 1958 

Reingewinn 1959 
Reinverlust 1959 

135 110,47 

673 969, 37 

Der Wasserverlust betrug im. 
Jahre 1957 525 394 m3 (24, 15 'l(,), 
im Jahre 1958 507 791 m3 (22, 27 'l(,) 
und im Jahre 1959 43'1 545 m3 
(19,43 'l(,). 

DasRohrnetzhatteimJabre 195'1 
ein Ausmaß von 70 600 m, im Jahre 
1958 ein solches .von 79 527 m und im 
Jahre 1959 ein solches von 82 396 m . 

Das sprunghafte Ansteigen der 
Betriebseinnahmen im Geschäftsjahr 
1959istvorallem durch die mit Wirk
samkeit vom 1. Oktober 1958 in Kraft 
getretene Wassergebührenerhöhung 
verursacht worden. 

Die Feststellungen des Rech
nungshofes sind richtig. 

Im Punkt 39 spricht der Rech
nungshof von den ForderungsrD.ck
st.Anden des Wasserwerks. 

Es fAllt auf. daß 1m Forderungs
oach•eis der Stadtlachen Untern.eh.-
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mungen per 31. Dezember 1959 keine 
Gebührenrückstände für Wasserbezug 
aufscheinen, obgleich im Rechnungs
abschluß der Hoheitsverwaltung ein 
diesbezüglicher Restbetrag von 
S 27 127, 50 nachgewiesen wurde 
(Durchlauferkonto V 84 "Wasserge
bühren11). Die periodische Vorschrei
bung und Einhebung der Wassergebüh
ren erfolgt unter gleichz~itiger Ein
beziehung der Beträge für Grundsteu
er und Kehrichtabfuhr ausschließlich 
durch Organe der Hoheitsverwaltung, 
wogegen die Bediensteten des Was
serwerkes lediglich mit der Zähler
ablesung und Karteifilhrung befaßt 
sind. 

Da nun den Städtischen Unter
nehmungen die jeweilige Gesamtsum
me der Gebührenvorschreibungen 
stets ungekürzt überwiesen wird, ist 
es bisher unte rblieben, allfällige For
derungsrückstände in die Bilanz auf
zunehmen. 

Obwohl der Rechnungshof das 
System einer gemeinsamen Gebühren
erhebung durchaus begrüßt, ist er den
noch der Ansicht, daß das mit dem In
kasso der Wasserbezugsgebühren ver
bundene Risiko der U neinbringlicbkeit 
oder der verspäteten Zahlung _von den 
Städtischen Unternehmungen und nicht 
vom Magistrat zu tragen ist. Es wären 
daher vom Magistrat nur die tatsäch
lich eingegangenen Wassergebühren an 
die Städtische n Unternehmungen zu 
überweisen, die Rückstände hingege n 
wären in die Bilanz als Kundenforde
rung der Städtischen Unternehmungen 
aufzunehmen. 

Die Feststellungen des Rech
nungshofes sind richtig. 

Im. Punkt 40befaßt sich der Rech
nungshof mit dem Rohrlagerplatz des 
Wasserwerkes. 

Der Rechnungshof gewann den 
Eindruck, daß der Betrieb Ober kei
nen geeigneten Freilagerplatz tar Roh
re. KrOmmer, Schieber und sonstiges 

Material größerer Dimensionen ver
fügt. Infolge der begrenzten Venrab
rungsmöglichkeiten in der Betriebs
werkstätte lagern die genannten Vorr&
te völlig ungeschützt und fflr jedermann 
frei zugänglich bereüs seil Jahren in 
einem reichlich unebenen Wiesenstück 
am Rande der Stadt. 

Die eheste Beseitigung dieses un
befriedigenden Zustandes wäre anzn
streben. 

Die Stadt besitzt derzeit keinen 
gfinstig gelegenen Freilagerplatz. Da
her ist die Frage des Freilagerplat
zes derzeit kaum zu 16sen. Im iibri
gen wiirden auch beträchtliche Fahrt
kosten entstehen. 

Im. Punkt 41 behandelt der Rech
nungshof die Erfolgsrechnung von Be
stattung, Krematorium und Leichen
halle und sagt: 

Die Jahresergebnisse dieser 
Betriebszweige zeigen nachstehende 
Entwicklnng: 
Reinverlust 1957 S 62 493, 23 
Reingewinn 1957 S 

l\einverlust 1958 
Reingewinn 1958 

Reinver lust 1959 
Reingewinn 1959 

s. 
S 1 819,33 

S 5 556. 11 
s 

Die Gewinn- und Verlustrechnung 
des Bestattungsbetriebes schließt da
bei mit folgenden Ergebnissen ab: 
Reinverlust 1957 S 29 975, 48 
Reinverlust 1958 S 15 770. 77 
Relnverlust 1959 S 8 884, 78 

Wie aus einem Vergleich der 
dargestellten Erfolgssum.men hervor
geht, ist das ungO.nstige Ergebnis die
ser Betriebsgruppe ausschließlich nf 
das Defizit der Bestattungsanstalt :u__ 
rüc~en. Die Hauptsache der un-
befriedigenden Erfolgsentwickl 
ist nach wie vor in dem mangeln::: 
Interesse der Bevölkerung an hOheren 
Beerdigungsklassen zu suchen~ Die 
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Konkurrenz einer privaten Bestat
tungsanstalt bringt es mit sich, daß 
dem städtischen Betrieb vorwiegend 
Personen der ärmsten Bevölkerungs
schichte zufallen, während die ertrag
reichen Begräbnisse hauptsächlich an 
den Privatunternehmer vergeben wer
den. 

Dazu kommt noch, daß die Tari
fe - insbesondere für einfache Begräb
nisse bzw. Fürsorgebeerdigungen -
bisher keinesfalls kostendeckend wa
ren, sodaß nahezu jede einzelne Be
erdigungsleistung zur Ausweitung 
des Betriebsverlustes beitrug. Die 
nunmehr mit Wirksamkeit vom 1. Ju
ni 1960 beschlossene Tariferhöhung 
wird zweifellos eine wesentliche Ver
besserung der Ertrags1age zur Folge 
haben. 

Die Feststellungen des Rech
nungshofes sind richtig. 

Im Punkt 42 zeigt der Rechnungs
hof die Außenstände der Bestattungs
anstalt auf. 

Im Forderungsnachweis der Be
stattungsanstalt wurden mit Ablauf 
des Berichtsjahres 1958 Zahlungsrück
stände in Höhe von rd. S 35 000, -
ausgewiesen, zum Bilanzstichtag 1959 
betrug das Ausmaß der unbeglichenen 
Kundenfordehungen bereits S 42 000,-- . 
Angesichts dieser relativ hohen Au
ßenstände erscheint es .ratsam, die 
Durchführung privater Auftragser
teilungen für höhere Beerdigungsklas
sen und eventueller Zusatzleistungen 
im allgemeinen von der unmittelba
ren Entrichtung der Gebtlhren abhän
gig zu machen. Jedenfalls sollte der 
beschleunigten Eintreibung offener 
Bestattungsforderungen hinkilnftig 
ein erhöhtes Augenmerk zugewendet 
werden. 

Den Außenständen wird ein er
höhtes Augenmerk zugewendet werden. 

Im Punkt 43 behandelt der Rech-. 

nungshof die Erfolgsrec.hnung des Re
klamebetriebes. 

Die Gewinn- und V er lustrechnung 
des Reklamebetriebes schließt in den 
Jahren 1957 bis 1959 mit folgenden Er
gebnissen ab: 
Reingewinn 1957 
Reingewinn I958 
Reingewinn 1959 

S 2 528, -
s 3 294, 05 
S 1 861,62 

Sowohl bei den Aufwands- als 
auch Ertragspositionen dieses klein
sten Teilbetriebes der Städtischen 
Unternehmungen .ist eine mäßig .stei
gende Tendenz festzustellen, die 
vornehmlich .auf einer geringfügigen 
Geschäftsausweitung des Betriebs
zweiges 1'Lichtwerbung11 beruht. 

Der eigentliche Gesamtgewinn 
aus dem Reklamegeschäft stellt !;!ich 
sohin wie folgt dar: 
1958 
~gewinn S 3 294a 05 
30 o/oige Umsatzprovision 
(von der Gemeinde ver-
einnahmt) S 66 684, 50 
Gesamtgewinn.. S 69 978, 55 

1959 
Bucligewinn S 1 861» 62 
30 o/oige Umsatzprovil;!ion 
(von der Gemeinde ver-
einnahmt) S 71 249, 49 
Gesamtgewinn S 73 111 » 11 

Der Ver-trag .mit dem Rekla
meinstitut wird künftighin einer Re
vision unterzogen werden müssen. 

Im Punkt 44 befaßt sich der 
Rechnungshof mit den auswärtigen 
Plakaüerungsaufträgen im Reklame

. betrieb und hat festgestellta daß das 
Reklamebüro neben den obzitierten 
"Steyrer Aufträgen" verschiedent
lich auch auswärtige Plakaüerun
gen für umliegende Gemein<len ver
mittlungsweise Dbernimmt und ord
nungsgemäß abwickelt, obwohl ihm 
mr diese Art von Leistungen eine 
Honorierung . vertraglich nicht zu
steht. Bisher wurde hiefflr auch keine 
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Vergütung gewährt. Es wird deshalb 
zur Erwägung gestellt. entweder die 
Obernahme auswärtiger Aufträge in 
Hinkunft grundsätzlich abzulehnen. 
oder ·aber eine Vereinbarung anzu
streben, wonach derartige Leistun
gen gleichfalls in die Vergütungs
bemessung einzubeziehen sind. Der 
Rechnungshof vermag nämlich nicht 
einzusehen. weshalb diesen mit Ko
sten verbundenen Leistungen der Städ
tischen Unternehmungen keine Ent
schädigungsleistung gegenüberstehen 
soll. 

Die Feststellungen des Rech
nungshofes sind richtig. 

Im Punkt 45 wird s chließlich 
die Erfolgsrechnung des Stadtbades 
behandelt. 

Die für den Zeitraum von 23. 
April bis 31. Dezember 1959 erstell
te Erfolgsbilanz dieses jüngsten Be
triebszweiges ist mit einer Aufwands
und Ertragssumme von je S 339665, 96 
ausgeglichen, da der erzielte Betriebs
gewinn von S 117 574, 76 zur Gänze ei
ner lnstandhaltungsrücklage zugeführt 
wurde. 

Die Feshtellungen des Rech
nungshofe& sind richtig. 

Seinen Bericht abschließend, 
kann der Rechnungshof zusammen
fassend feststellen. daß sowohl die 
Haushaltsrechnung als auch die Ver
mögensrechnung der Stadt Steyr ein 
sehr günstiges Ergebnis zeigt . Es ist 
erfreulich. daß ·es der hohe Ertrag 
der in der Gruppe 9 des ordentlichen 
Haushaltes veranschlagten Einnah
men der Finanzverwaltung der Stadt 
in beiden Berichtsjahren ermöglichte. 
auch die Vorhaben des .außerordentli
chen Haushaltes - der fast 40 " des 
Gebarongsundanges des ordentlichen 
Haushaltes .erreicht - ohne Aufnahme 
von Darlehen zu finanzieren. 

In gleicher Weise ist es erfreu-. 

lieh, daß es im Jahre 1959 gelang. die 
Städtischen Unternehmungen. die vor
her durch eine Reihe von Jahren mit 
Verlust abgeschlossen hatten, zu ei
nem positiven Wirtschaftserfolg .zu 
filhren. 

Der Finanz- und Rechtsausschuß 
stellt daher -folgenden Antrag: 

1) Präs-335/1961 
Zurkenntnisnahme des Rechnungs
hofberichtes für die Jahre 1958 und 
1959. 

De~meinderat wolle beschließen: 
Der Rechnungshofbericht filr 

diejahre 1958und 1959 wird zur Kennt
nis genommen. 

Ich bitte Sie, sich diesem Antrag 
.anzuschließen. 

BÜRGERMEISTER JOSEF FELLIN
GER: 

Ich danke den Vortragenden und 
stelle diesen Antrag zur Diskussion. 

Wünscht jemand dazu das Wor-t? 
Bitte Herr Vizebürgermeister Hoch
mayr ! 

BÜRGERMEISTER - STELLVERTRE
TER JOSEF HOCHMAYR: 

Die Fraktion der Österr. Volks
partei bittet, die Sitzung fO.r -15 Mi
nuten zu unterbrechen. damit eine 
Fraktionsbesprechung stattfinden 
kann. 

BÜRGERMEISTER JOSEF FELLIN
GER: 

Wir unterbrechen die Sitzung 
auf 15 Minuten und ich bitte Sie~ zeit
gerecht wieder zu erscheinen. 
(15 Minuten Pause.) 

~:?ERMEISTER .JOSEF F'ELLIN-
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Wir fahren nach dieser Unter
brechung mit den Beratungen des Ge
meinderates fort. Zu Wort gemeldet 
hat sich Herr Vizebürgermeister 
Hochmayr. 

BÜRGERMEISTER-STELLVERTRE
TER JOSEF HOCHMAYR: 
Meine sehr geehrten Damen und Her
ren! 

Wir haben den Rechnungahotbe
richt kurz besprochen. 

Die Fraktion der ÖVP ist der 
Meinung„ daß bei Punkt 24 im Sinne 
de r gleichmäßigen Behandlung aller 
Pächter der stadtgemeinde die Pacht
ermittlung bei der Volkskinoget:;ell
schaft auf den U:m.satz umgestellt wer
den soll. 

Zu Punkt 25, das betrifft die 
Wohnbauförderung„ vertritt die ÖVP
Fraktion die Meinung„ daß die Mit
glieder der Wohnungsgesellschaften 
durchaus keinen begünstigten Perso
nenkreis bilden„ im Gegenteil„ die 
Mitglieder der gemeinnützigen .W oh
nungsgesellschaften haben höhere 
Verpflichtungen zu leisten .als .norma
le Mieter. Wir wilrden es daher be
grüßen„ wenn im Sinne desRechnungs
hofl>erichtes .in Zukunft eine gleichmä
ßige Behandlung der ·Wohnungsgenos
senschaften„ die auf gemeinnütziger 
Basis bestehen„ erfolgen könnte. 

BÜRGERMEISTER JOSEF FELLIN
GER: 

Danke. Wünscht sonst noch je
mand das Wort? 

Bitte Herr Gemeinderat W atzen
böck ! 

GEMEINDERAT ALFRED WATZEN
BÖCK: 
Meine Damen und Herren! 
· Namens meiner Fraktion habe 
ich zum: Rechnungshofbericht folgende 
grundsätzliche Stellungnahme abzuge .... 

ben: 
Wir haben in der Finanz- und 

Rechtsausschußsitznng _vom 9. 1.- 1962 
den vollen Inhalt des RechnungshQfbe
richtes kennengelernt, neb.l,ft Kom
mentar seitens der Magistr3.tsdirek
tion. Schon damals erkll.rte ich für 
meine Fraktion„ daß wir diesem Be
richt große Bedeutung beim.essen .und 
mußte daher -trotz .vorgeschrittener 
Stunde darauf bestehen„ daß dieser 
Bericht vollinhaltlich zu Ende gele
sen wurde. Diesem Wunsche wurde 
auch entsprochen. 

Warum scheint uns der Rech• -
nungshofbericht im allgemeinen so 
wichtig? BeEilimm.t nicht deshalb„ weil 
wir etwa boshaft sind und weil die Kri
tik sich in erster Linie gegen die Mehr
heitsfraktion richten könnte„ sondern 
weil der Rechnungshof die Möglichkeit 
hat, Dinge aufzuzeigen, die hier an 
Ort und Stelle oft nicht 13:0 deutlich ge
sehen werden oder an denen man aus 
verschiedenen Gründen der Rücksicht
nahme gerne·vorübergeht bzW.davor die 
Augen schließen m.öcqte~ 

Bei Durchgehen des Berichtes 
~wird man.wiedereinmal vor die Frage 
gestellt: Soll ein Gem.eindemand~tar 
hier in diesem Rahmen nur streng 
wirtschaftlich handeln oder mehr auf 
die l:!lJ.bjektive„ vielleicht auch egoisti
sche Einstellung _möglicher Wähler
schichten Rücksicht nehmen? 

Wir haben bereits bewiesen, 
daß wir ein offenes Wort nicht scheu
en und das Allgemeine voranstellen, 
daß wir uns unserer Aufgabe bewußt 
13:ind, darauf zu dringen, daß die Mit
tel der Gemeinde, also -Steuergelder, 
sparsamst verwendet werden4 Ich 
darf dazu unseren Herrn Bürgermei
ster aus .seiner Ansprache anläßlich 
der Wiederwahl zitieren. Der Herr 
Bfirgermeister erklärte: "Das Volu
men des Voranschlages wird jährlich 
kleiner und wir werden,in Zukunft mehr 
denn je jeden.Schilling zweimal umdre
hen mfissen„ ehe wir -ihn ausgeben,. 11 

Wir haben aber kßrzllch wieder ein-' 
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mal erleben können, waF.1 geschehen 
kann, wenn man objektiv und im In
teresse der Steuerträger Stellung 
nimmt. Unter anderem war auch der 
Punkt "Städtische Kindergärten und 
Horte" ein Punkt der Kritik seitens 
des Rechnungshofes. Dazu erklärte 
anläßlich der Vorlesung im Fi
nanz- und Rechtsausschuß der Herr 
Magistratsdirektor wörtlich: 11Das 
ist nur zu unterstreichen". Dasselbe 
sagte heute der Herr Referent. Nun, 
i c h habe in der Budgetdebatte ähnli
ches gesagt. Was macht aber eine 
gewisse Presse daraus? Man hat ganz 
einfach in zwei Fettdruckzeilen und 
vier Normalzeilen zwei Punkte meiner 
Ausführungen herausgegriffen, diese 
nochmals aus· dem Zusammenhang ge
rissen und darunter gesetzt: Im übri
gen .stimme .er zu. Wir hatte n also 
außer diesen beiden Punkten nichts 
gewußt und keine anderen Sorge n ge
habt. Ich hatte nicht erwartet, daß die
ses Blatt filr meine Fraktion Propa
ganda macht~ ich habe nur erwartet, 
daß man Gemeinderatsreden und Aus
führungen so wiedergibt, wie sie ge
s_agt wurden:. Wenn man das .nicht will, 
so soll man es meinetwegen gleich 
weglassen. Ich habe jedenfalls diesem 
Blatt eine Berichtigung zugesandt u . 
diese wurde auch veröffentlicht. Es 
ist jedenfalls die Ansi cht meiner Frak
tiori, daß es .nicht Aufgabe der Gemein
de .sein kann, durch leichtes Geldaus
geben Stimmung zu machen. Das soll
te man lieber zu gewissen Zeiten den 
Managern der verschiedenen Teena
gerpa.rties ,usw. und Jausennachmit
tagen überlassen. Die dafür verwen
deten Gelder interessieren uns weni
ger, jedenfalls tragen wir dafür kei
ne Verantwortung. 

Wir sind begeistert für jede 
wirkliche Leistung. Es .ist ein Prin
zip meiner Par-tei. Aus diesem Grund 
sind wir auch freudig dafilr. wenn 
solche Leistungen gewürdigt und ent
sprechend belohnt werden. Wir sind 
aber ' grundsätzlich gegen .eine Nivel„ 

llcrung durch Pauschalzuwendungen 
und Einheitsa.:eugni.sSe. Die Tüchti
gen und Willigen werden s:ich hier 
nicht betroffe n filhlen. Weil nun Lei
stung und Sparsamkei t ein Grundsatz 
meiner Partei sind. muß ich noch 
kurz auf etwas ,eingehen, weil dies 
im Gemeinderat angeschnitten wurde. 
Anläßlich der Budgetdebatte filhlte 
sich Herr Gemeinderat Moser veran'.;,. 
laßt, m eine Partei deshalb anzugrei
fen, weil d iese im Parlament anU.ß
lich der Abstimmung fl.ber die Mini
sterpensionen Versagt hätte. Herr 
Kollege Schmidberger, es war e in 
Fehlschuß Ihrer Fraktion. Unsere 
Fraküon im Nationalrat hat eindeutig 
gegen dieses Gesetz gestimmt, wel
c hes zumindest in seiner jetzigen Form 
unve rtretbar -ist. Wir vertreten also 
überall die gleichen Grundsätze. Sie 
sehen. Herr Kollege. daß die Opposi
tion nicht versagt hat. Ve rsagt hat Ihre 
Informationsquelle. 

MitRßcksicht auf die knappe ver
fO.gbare Zeit verzichten wir darauf, auf 
die einzelnen Punkte de r Kritik seitens 
des R echnungshofes .nochmals .nähe r 
einzugehen. Es .wurde .in lobenswerter 
·Weise alles ,ausführ lieh behandelt. Es 
wären dies im wesentlichen, worauf 
man hier eingehen könnte. noch die 
Rücklagen, die Geschäftsordnung, § 
51 des Gemeindestatutes, Dienstpo
stenplan. Prüfungswesen„ M ehrlei
stungsvergütungen. Zulagen, Dienst
wohnungen, U mreihung von Voran
schlagssummen, Dienstbeschre ibun
gen„ Darlehen an Gewerkschaft, Fo.r
sorgea.mt, Vergabewesen, Verkehrs
wesen, Wasserwerk, Bilanz stadtb8.d, 
Volkskino. Grundstückverkauf, Pen
sionsbeitrA.ge. 

Im wesen.Wchen„ glaube ich sa
gen zu_können. daß unsere Fraktion den 
Rechnungshofbericht mit Ausnahm, 
einiger Punkte. welche der Rechnungs~ 
hol unseres Erachtens au Unrecht kri
tisiert, wie •· B. die R-0.cklagen Ge
schäftsordnung. das V ergabew'esen 
Wasse rwer~ Stadtbad,. inJ.t Zustim~ 
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mung zur Kenntnis nimmt. Auch be
züglich Grundstückverkauf an die GWG 
hat meine Fraktion keine Anschluß
möglichkeit an die Kritik. 

BfiRGERMEISTER JOSEF FELLIN
GER: 

Als Nächster hat sich Herr Ge 
meinderat Sch.midberger zu Wort ge
meldet. 

GEMEINDERAT FRANZ SCHMID
BERGER: 

Zu den Ausführungen des Herrn 
Referenten betreffend den Rechnungs
hofbericht möchte ich folgendes .sa-
gen: 

Er greift in drei, vier Punkten 
in das Gemeinleben unserer Gemeinde 
e in. Diese Punkte beinhalten _sozusa
gen eine Einschränkung der Gemeinde
demokratie, die wir hier in Steyr be
sitzen. Einer der Hauptpunkte, der 
Grundsatz de r Gleichheit, würde bei 
Anwendung auf die verschiedenen Woh
nungsgesellschaften .in Steyr eine Be
nac hteiligung _ für die Wohnungsgesell
schaft der Stadt Steyr selbst bedeuten. 
Denn das .ist ja die Gesellschaft, die 
wir alle, möchte .ich sagen, gemein
sam. verwalteq. Es wäre .ein Unding 

. zu sagen, man müßte .einer privaten 
.Wohnungsgesellschaft dieselben-Rech
te , dieselben Darlehen zugestehen. 
die wir unserer eigenen W ohnungsge
aell.schaft einräumen. Im wesentlichen 
kann man den meisten Punkte"n. des 
R echnungshofberichtes .zustimmen. 
bis · auf jene, die, wie ich schon er
wähnte. die Demokratie .in unserer 
Geme inde b eeinträchtigen. 

BfiRGERMEISTER JOSEF FELLIN
GER: 

Keine weitere Wortmeldung. 
Bitte. die Antwort auf die Fragen. 
Herr Kollege Scb.anovß!k:y. 

BÜRGERMEISTER - STELLVERTRE
TER HANS SCHANOVSKY: 

Ich danke Ihnen für die Zustim.
mung zu diesem Antrag des Finanz
und Rechtsausschusses und möchte 
zu den beiden Punkten. die Herr Bür
germeisterstellvertreter Hocbmayr 
angeschnitten hat, erwähnen: 

De r Pachtvertrag mit der Volks
kinogesellschaft wurde, wie .ich in 
meinen Ausfilhrungen schon gesagt 
habe_. im. Jahre 1951, und zwar ein
stimmig, im Gemeinderat besGhlossen 
und .ist daher -10 Jahre .in Kraft. Zur 
Änderung _ eines Vertrages gehören 
beide Partner und ich glaube kaum, daß 
sich die Volkskinogesellschaft bereit
finden wird, den Vertrag . zu ändern, 
wie Sie es wünschen. 

Was den Punkt 2s über die Gleich
he it der Bürger vor unserer Hoheits
verwaltung betrifft. so muß ich Ihnen 
dazu .sagen. daß doch Unterschiede b e 
stehen. welche Grundpreise zum An
satz kommen, denn der eine Grund 
ist nicht aufgeschlossen, der andere 
aufgeschlossen und darin be~eht doch 
besti.mm.t e in Unterschied, den meines 
Erachtens der Rec;hnungshofilbersehen 
hat. 

Ich danke. 

BÜRGERMEISTER .JOSEF FELLIN
GER: 

Wir nehmen die Erklärung des 
Referenten zu den Piskussionsredne rn 
zur Kenntnis _und kommen zur Abstim.
mung. Ich will den~ragwiederholen,. 
Der Gemeinderat wolle beschließen: 
DerR~chn.ungshofbericht für die Jahre 
1958 und _1959 wird zur Ke~tnis ge
nommen. 

Wer sich diese m An;trag ,an
schließt, bitte .ich um ein Zeichen mit 
der Hand. I)anke. Gegenprobe - somit 
einstimmige Annahme des .Rechnungs
hofber.ichtes. Danke. 

InFortfßhrung der TageQordnung 
bitte ich Herrn Koll. HOChmayr „ das 
Wort zu ergreifen. 



BtlRGERMEISTER - STELL VERTRE
TER JOSEF HOCHMAYR: 
Sehr geehrte Damen und Herren! 

Ich darf Sie erinnern, daß wir 
bereits anläßlich der Reparatur des 
Spitalmilhlwehrs auf den schlechten 
Bauzustand des Heindlmühlwehrs und 
auf die zeitgerechte Sicherung des 
nicht nur für die Brückenköpfe und 
den Brückenpfeiler der steyrbrilcke, 
sondern besonders auch für die Ober
lieger wichtigen Wehr hingewiesen 
haben. Die Gefällsdifferenz von der 
Krone des Wehrs bis zum Niveau der 
Enns beträgt 3 m. Sie können sich 
vorstellen, wenn dieses Wehr nicht 
bestehen würde. welche katastropha -
len Auswirkungen der Niveauunter
schied für die Grundfesten der Ober
lieger haben müßte. Das Wehr soll 
nun erneuert werden, und zwar kostet 
das ganze Wehr 1, 9 Mill. Schilling. 
Der Kostenbeitrag ist auf drei Drittel 
gestellt, und zwar .trägt ein Drittel der 
Bund, ein Drittel das Land Oberöster
reich - ich darf hier in diesem Zu
sammenhang erinnern, daß die o. ö. 
Landesregierung über Vorschlag des 
Landesbaureferenten Dr. Wenzl be
reits die S 633 000,--. also den .An
teil d_es Landes freigegeben bat - und 
zum restlichen Drittel soll nun die 
Stadtgemeinde einen Betrag . von 
S 300 000, -- leisten. Zur Freigabe 
dieser Mittel liegt folgender Antrag 
des Finanz- und Rechtsausschusses 
vor: 

2) Wa-4307/1953 
Heindlmilhlwehr- Neubau der rech
ten Wehrhälfte und Interessenten
beitrag. 

Der Gemeinderat wolle beschließen: 
Die Bürgermeisterverfügung vom 

18.12 .. 1961, Wa-4307/1953, womit 
folgendes bestimmt wurde, wird nach
träglich genehmigt: 

Zum Neubau der rechten Hälfte 
des Heindlmühlwehres wird von der 
Stadtgemeinde Steyr ein Interessen
tenbeitrag .in der Höhe von 

S 300 000.--
(Sehilling dreihunderttausend) 

geleistet, der nach Maßgabe des Bau
fortschrittes an die Ennsbauleitnng 
Steyr flüssig gemacht werden wird. 

Als 1 . Rate wird ein Betrag 

S 200 000.--
(Schilling zweihunderttausend) 

bei der VP 673-91 oH für das Jahr 
1962 freigeg"eben. Dieser Betrag ist 
im Wege der durchlaufenden Verrech
nung .als Vorschuß auf die Ausgaben 
1962 sofort auszuzahlen. 

Ich bitte um die Annahme dieses 
Antrages. 

BÜRGERMEISTER JOSEF FELLIN
GER: 

Wünschen Sie zu diesem Antrag 
das Wort? Es ist dies nicht der Fall. 
Ich darf somit zu diesem Antrag die 
Zustimm.ung annebm.en. 

Bitte, den nächsten Punkt! 

BÜRGERMEISTER - STELLVERTRE
TER JOSEF HOCHMAYR: 

Sie sehen aus der Tagesordnung, 
daß als nächster Punkt die Verrohrung 
des Abwassergerinnes der Steyr
Daimler-Pucb AG im Bereiche des 
Fischhubweges auf dem Program.m 
steht. Bereits seit Jahren haben wir 
uns bemüht, nicht nur :für die 500 Ein
wohner des Siedlungsgebietes Fisch
hub und für die in diesem Gebiet be
findlichen Betriebe die lebenswichtige 
Zufahrt zu sichern, sondern, wie sich 
bei der vorletzten Hochwasserkata
strop_he gezeigt hat, auch den einzigen 
Verbmdungsweg mit demStadtteilMü
nichholz, dem Wälzlagerwerk und wei
t~r darüber hinaus auch als Fernver
bt?-dung aufrecht zu erhalten. Es freut 
mich ganz besonders, daß ich Dmen 
als . Baureferent den Vorschlag zur 
F:e1gabe der Mittel machen darf, weil 
wir uns als Siedler der Fis hh b b 
sonders bemüht haben, d:ß :ies=~ 
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Werk gelingen konnte und ich glaube. 
ich darf an dieser Stelle der Direktion 
der Steyr-Werke, vorallem dem Herrn 
Generaldirektor Ryznar, für das Ver
ständnis, das sie der Bittschrift der 
Siedler entgegengebracht hat, danken. 
Ich kann Ihnen berichten. daß a,ich 
die Steyr-Werke bereiterklärt haben. 
einen Beitrag zur Verrohrung dieses 
Gerinnes zu leisten. Sie wissen, erst 
die Vorrohrung des Gerinnes macht 
die Verbreiterung und Sicherung des 
Fischhubweges möglich. 

Der diesbezügliche Antrag des 
Stadtrates lautet: 

3) Bau 5-6582/1954 
Abwassergerinne der Steyr-Daim
ler-Puch AG im Bereiche des 
Fischhubweges. 

Der Gemeinderat wolle beschließen: 
Zum Zwecke der Verrohrung 

des Abwassergerinnes der Steyr
Daim.ler-Puch-AG unterhalb der 
Fischhubsiedlung wird entsprechend 
dem Amtsbericht der Mag. Abt. m 
vom 15. 11. 1961 ein Betrag von 

S 295 000, --
(Schilling zweihundertneunzigfünftau
send) 
aus VP 713-92 aoH aus 1962 freige
gebell. 

Die Arbeiten sind der Baufirma 
Adami zum Anbotpreis von S 344 040, 60 
zu 'O.berlragen. 

Ich bitte Sie um die Annahme. 

TER JOSEF HOCHMAYR: 
Die Steyr-Werke haben sich zur 

Bezahlung der Hälfte der Kosten des 
Teilprojektes bereiterklärt. Dieses 
geht nur von der Brücke bis .zur Kur
ve und nur für dieses Teilstock wird 
von den Steyr-Werken die Hälfte- .der 
Kosten übernommen. Dei- gesamte 
Fischhubweg ist ja. wie Sie wissen, 
ein sehr langer ·Weg und .von dieser 
Maßnahme ist nur ein Teil des Ge
samtweges betroffen, nämlich die 
Verrohrung des Abwassergerinnes 
der Steyr-Daimler-Puch AG. Es hat 
sich inzwischen allerdings eine kleine 
Verschiebung der Kosten nach oben 
ergeben und die Steyr-Werke werden 
wir kaum noch zu dieser Aufstockung 
heranziehen könne n. 

BÜRGERMEISTER JOSEF FELLIN
GER: 

Bitte, Kollege Schanovsky! 

BÜRGERMEISTER - STELLVERTRE
TER HANS SCHANOVSKY: 

Bitte, darf ich richtigstellen. 
Der Beitrag de r Steyr-Werke beträgt 
S 75 000, --. 

ZWISCHENRUF STADTRAT ALOIS 
BESENOORFER: 

Wie hoch .sind die Gesamtkosten? 

BÜRGERMEISTER JOSEF HOCH-
BÜRGERMEISTER JOSEF FELLIN- MAYR: 
GER: S 344 000, --. 

Wünschen Sie dazu das Wort? 
Bitte, Herr Kollege Gherbetz ! 

GEf>{E!NDERAT KARL GHERBETZ: 
Ich hätte an den Her:rn BeriCht.:.. 

erstatter die Frage, wie hoch der An
teil der Steyr-Werke ist. 

BÜRGERMEISTER- STELLVERTRE-

STADTRAT ALOIS BESENOORFER: 
Dann bin ich ein schlechter Rech-

ner. 

BÜRGERMEISTER JOSEF FELLIN
GER: 

Wünscht noch jemand das Wort? 
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Es ist das nicht der Fall. Sind Sie mit 
diesem Antrag über die Verrohrungdes 
Ahwassergerinnes einverstanden? 
Keine Gegenstimme; ich darf somit 
die einstimmige Annahme feststellen.. 

STADTRAT FRANZ ENGE: 
Zur Durchführung der Müllabfuhr 

hat der Städt. Wirtschaftshof zwei 
Müllwagen zurVerfügung.Einer davon 
stammt allerdings aus dem Jahre 1950 
und ist nur mehr beschränkt verwen
dungs!lihig. 

Aus diesem Grunde wurde anch 
im Voranschlag für das Jahr·1962 vom 
StAdt. Wirtschaftshof der Ankauf eines 
neuen Müllwagens geplant. Nun liegt 
Ihnen ein entspr~chender Antrag des 
Stadtrates .vor, der dem: .Rechnung 
trägt. 

4) ÖAG-St. Wihof-7947/1961 
Ankauf eines neuen Müllwagenauf
baues Bamt Fahrgestell~~. 

Der Gemeinderat wolle beschließen: 
Zum Zwecke des Ankaufes eines 

Steyr-Diesel-LKWs, Chassis :.T_y~ 
680, mit Nebenantrieb, bei der Steyr
Daimler-Puch AG sowie eines Kuka
Mtlllwagenau1baues. Type 6, 5/212 
(einschließlich Montage) bei der Fir
ma M . U. T .• Maschinen- und Trans
portanlagen GesmbH, Stockerau (An
bot vom 10. 8. 1961). wird der Betrag 

S 355 000, --

STADTRAT FRANZ ENGE: 
Der zweite Antrag betri.f.i't Sub

ventionen an di.e Lehrlingaheime in 
Steyr. Es ist ein Antrag 41.es Stadtra
tes an den Gemeinderat_ 

5) Ha-72/1962 
Ha-73/1962 
Subvention .an die Lehrlingshei.m.e in 
Steyr. 

Der Gemeinde.rat wolle beschließen! 
Als Subveul:i.on flir die Steyrer 

Lehrlingsb.eim.e wird ein Betrag von 
S 7 0 000,-

(Schilling siebzigtaJ,send) 
bei der VP -i-69-~2 oH 1961 frei.gege
ben und ein weiterer Betrag TOD 

S 5 000,-
(Schilling ffintlaasend) 

bei derselben Hansba ttsst:elle als 
ilberplanmilige Ansgabe bewilligt. 

Die Deckung fDr diese überplaa
mäßige Ausgabe ist aus MehreiJma.b
men bei den allgem.eilen Dec.Jauags -
mitteln zu nehmen_ 

Die Aufteilung der SubYentioa 
wird wie folgt vorgenommen: 
1. Verein Lehrlingsheim. 

in Steyr S 50 000. -
2. Kath. Lehrlingshei.me 

N eulnst und Kolping-
heim S 25 ooo. -

Darf ich gleich den zweiten An
trag auch vorlesen? 

{Schilling dreihundertfün!zigtanftau- BORGERM.EISTER JOSEF FELLIN-
■end) GER: 
bei VP 727-92/1962 !reigogeben. Bitte, Kollege Enge. 

Ich bitte um die Annatuno die-
eee Antrages. 

BÜRGERMEISTER JOSEF FELLIN
GER: 

Wünschen Bio zu dlc ae m Antrag 
das Wort? Es ist dies nicht der Fall. 
Somit ist dieser Antrag angonomm.en. 

STADTRAT FRANZ ENGE: 
Ein weiterer Subventionsantrag 

betrifft Zuwendungen an gem.einde
!remde K.indergl.rten. Heime bzw 
Horte fnr 1961. Es iet ebenfalls e~ !:'!;:.g des Stadtrates .an den Gem.ein-

6) Ha-6033/1961 
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Ha-8024/1961 
Zuwendungen an gemeindefremde 
Kindergärten, Heime bzw. Horte 
filr 1961. 

Der Gemeinderat wolle beschließen: 
Zum Zwecke der Gewährung_.von 

Zuwendungen für das Jahr .1961 an die 
unten angefßhrten Institutionen wird 

· eine überplanmäßige Ausgabe .in Höhe 

S 70 000 , --
(Sch.illing _ siebzigtausend) 

bei VP 469-51 oH 1961 bewilligt. Die 
Deckung hiefür ist aus Mehrein:na.hmen 
bei den allgemeinen Deckungsmitteln 
zu nehmen. 

Der genannte Betrag . wird .wie 
folgt verteilt: · 
1. an 

a) den Privatkindergar
ten der Barmherzigen 
Schwestern "St. Anna" 
in Steyr; 

b) den Karitaskindergar
ten des Vereines "Klein
kinderbewahranstalt'' 
Steyr, Wieserfeldplatz 6; 

c) den PriVatkindergarten 
der Kreuzschwei;Jtern 
in Steyr, Berggasse -20; 

d). den Karitask:indergar
ten der Pfarre .Steyr
Militlchholz, Punzer
zerstraße 45a; 

i.xqJgesamt S 40 000, -
2. an de n Verein fO.r Heim.

und Horterhaltung z_ Hd. 
des Herrn Gemeindera-
tes .Hans Radmoser S 30 000.-

lch bitte Sje in beiden Fällen .um 
Ihre Zustimm.ung. 

BÜRGERMEISTER JOSEF FELLIN
GER, 

W1lnacbt jemand dazu das Wort? 
Bitte .Herr Kollege Gberbetz ! 

GEMEINDERAT KARL GHERBETZ, 
Auch hier hätte ich an denHerrn 

Berichterstatter eine Frage. Welche 
Horte e;lnd das, die der Verein filr 
Heim- und Horterhaltung _ vertritt? 

STADTRAT FRANZ ENGE, 
Ee _i.Qt ein Verein, der eine Rei

he .von Horten .und Heimen betreut. 
Der Obmann dieses Vereines ist Herr 
Gemeinderat Radmoser. Ich selb~ 
bin in diesem Verein nicht ver.treten. 

GEMEINDERAT KARL GHERBETZ: 
Dankeschön. 

BÜRGERMEISTER JOSEF FELLIN
GER: 

Frau Gemeinderat Liebl, bitte ! 

GEMEINDERAT OTTILIE LIEBL: 
Sehr geehrte Dame n und Herren! 

Zu demselben Punkt erlaube .ich 
mir folgende .Anfrage: Da die Ö~terr. 
Jugendbewegung. einen Hortbetrieb un
terhält, hat sie am 12. 12. 1961 ein 
Ansuchen _um Zuerkennung .einer Sub
vention .an die . Stadtgemeinde .Steyr 
gerichtet. Warum ist dieses .Ansuchen 
bis heute keiner ·Erle digung .zugefflhrt 
worden? 

BÜRGERMEISTER .JOSEF FELLIN
GER: 

Es _liegen .noch einige Wortmel
dungen vor. vielleicht kann man die 
Fragen dann zusammenfassend beant
worten. 

Bitte Herr Gemeinderat Schmid
berger ! 

GEMEINDERAT FRANZ SCHMID
BERGER: 
Sehr verehrter Gemeinderat 1 

Die .Stellung .meiner Fraktion zu 
diesein Punkt, nAmlich der Gewäh
rung . von Subventionen an gemeinde-. 
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fremde Kindergärten, hat sich zum 
Unterschied von der Mehrheitsfrak
tion nicht geändert. Wir habe n die 
ganzen Jahre hindurch gerade auf 
diesem Gebiet erklärt, daß, wer einen 
Privatkindergarte n unte rhält, auch da
für allfkommen muß, genauso .wie es 
bei den Privatschulen der Fall ist. Ich 
möchte daher sagen, daß unsere Frak
tion aus diesen Gründen von ihrem 
Standpunkt nicht abgeht, den auch die 
Mehrheitsfraktion bis zum vergange
nen Jahr vertreten hat . Ich werde da
her zum letzten Punkt "Gewährung von 
Zuwendungen an gemeindefremde Kin
dergärten11 eine Gege nstimme abge
ben. 

STADTRAT FRANZ ENGE: 
Zur Anfrage der Frau Gemeinde

rat Liebl möchte ich sagen, daß eine 
~eihe von weiteren Subventionsansu
~hen nocb nicht behandelt wurde. Nach
dem aber in dieser Frage eine sehr 
große Ausgewogenheit besteht, hat man 
Sich veranlaßt gefilhlt - auch ~1hre 
~raktion war dabei vertreten. die al
lerdings _in Darem Sinne die Stimme 
erhoben hat - die Subventionsliste, so 
wie sie bis jetzt war. zu belassen,. 
Damit ist nicht gesagt. daß sie ewig 
,.o ble~en soll. Es steht nichts .im 
Wege, irgendwann da.rilber zu spre
chen, ob Änderungen durchzuführen 
sind oder nicht. Ob dabei ein Vorteil 
fflr die eine oder andere Seite heraue
schant, ist eine .zweite Frage. 

BfiRGERMEISTER JOSEF FELLIN
GER: 

Bitte Herr Kollege Hochmayr ! 

BfiRGERMEISTER - STELLVERTRE
TER .JOSEF HOCHMAYR: 
Meine Damen und Herren! 

&le wissen. wie lange und wie 
hart, möchte ich fast sagen, wir um 
das .Recht der gleichmä.B.igen Beband ... 

lung der Bevölkerung und Familien in 
Steyr gerungen haben. Ich kann daher 
durchaus den Gemeinde rat Kollegen 
Schmi.dberger in seiner Haltung nicht 
verstehen. De nn wenn ich die Sub
ventionsliste durChschaue~ muß ich 
fragen, ob es .ihm nicht aufgefallen 
ist, daß die KP Subventionen,.erhal
ten hat und die ÖVP zum erstenmal, 
meine sehr geehrten Damen und Her
ren, das möchte ich ganz leidenschafts
los s.agen, nach 16 Jahren mit Subven
tionsansuchen an den Gemeinderat 
herantritt, die wahrlich bescheiden 
sind. Wir wissen, daß öffentliche 
Mittel auf diesem Sektor überall in 
ganz Österreich ausgeschüttet we rden. 
Wir könnten es daher durchaus nicht 
verstehen, daß unsere Organisation -
und ich bitte, vergleichen Sie die Sub
ventionsliste und die Beschlüsse. die 
wir gefaßt haben - nach 16 .Jahre n im
mer noch leer ausgehen soll. Verste
hen ~ie mich nicht falsch. Wir blik
ken nicht neidisch auf andere, aber 
wir haben uns .auch einmal das Recht 
genommen. zu sagen! Bitte, vielleicht 
wäre es .nach 16 Jahren möglich, der 
ÖVP „ das heißt, nicht der Partei selbst. 
sondern.ihren Organisationen, eine Zu
wendung zu geben. Ich muß darauf hin
weisen, daß wiederum. Kollege Schmid
berger aus .seiner Ausfllhrung _.anklin
gen hat lassen, daß wir zwischen In
teressensphären und Interessenver
einigungen unterscheiden milssen. Me~ 
ne sehr Verehrten, ich möchte Sie da
her nochmals ersuchen. gehen Sie an 
unseren Ansuchen nicht achUos .vor
über. Es .ist durchaus möglich„ wir 
haben es .immer wieder gehört, daß 
durch Mehreinnahmen aus _ 1961 u:nd 
sie ßießen immer noch zu, die Sub
ventionierung unserer Institutionen 
möglich ist. Ich möchte Sie bitten 
im. Interesse des guten Klimas ~ 
wir lmmer gehabt haben und a.:_ dem 
wir -uns .wirklich freuen, auch unsere 
Anträge nicht achtlos abzutun. 
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BfiRGERMEISTER JOSEF FELLIN
GER: 

Herr Vizebürgermeister. die 
Anschauung. daß wir an Ihren Ein
gaben achtlos .vorObergehen. sie nicht 
beachten werden oder wollen'" ist ab
solut irrig. Wir haben in den .vergan
genen" nach den Eingaben durchge
fllhrteil Finanz- und Rechtsausschuß
sowie Stadtrateitzungen. eindeutig 
zum Ausdruck gebracht. daß wir die 
bereits ungefähr -16 Jahre mit Partei
vereinbarungen erstellte Subventions
liste mr das Jahr 1961 beibehalten 
wollen. und daß wir bei Erstellung 
weiterer Subvenüonslisten .absolut 
Ihre Meinungen und Ihre .Wilnsche -in 
den Kreis der fAllig . werdenden Dis
kussionen einbeziehen werden. Aller
dings ist das nicht ein Vorhaben. das 
in wenigen Tagen möglich ist„ sondern 
es bedarf schon einer eingebenden Be
ratung _ und Diskussion. die in der kom
menden Zeit fällig und auch durchge
fnhrt werden wird. 

Bitte. Frau Gemeinderat Liebl! 

GEMEINDERAT OTTILIE LIEBL: 
Herr Bürgermeister. Herr Stadt

rat Enge hat den Zeitpunkt "irgend
wann" geaagt.Ichmöchte schon bitten. 
daß wir einen bestim.m.ten Zeitpunkt 
bekommen, wann unser Ansuchen ei
ner Erledigung zugetnhrt werden wird. 

BÜRGERMEISTER JOSEF FELLIN
GER: 

Wir sind mit jedem Zeitpunkt. 
den S.ie uns vorschlagen, einverstan
den, die Diskussion darüber zu begin
nen. 

BfiRGERMEISTER - STELLVERTRE
TER JOSEF HOCHMAYR: 

Darf ich zur Au1lclärung _folgen
des .sagen: 

Ich glaube, wir verwechseln 1961 
mit 1962. 

ZWISCHENRUF STADTRAT ALOIS 
BESENIX>RFER: 

Das .ist keine -Diskussion mehr. 
das.ist Gewalt! 

BÜRGERMEISTER - STELLVERTRE
TER JOSEF HOCHMAYR: 

Moment, bitte! Es .war durch
aus keine Vergewaltigung, denn· .ich 
war sehr höflich. W-0.rde man _aber 
hier von Gewalt reden. dann m-0.ßte 
ich andere Worte gebrauchen. Ich 
habe gesagt. öffenfilcher Mittel, 
eon~ nichtQ. Mir · geht es .nur darum 
- es kann jederzeit vorkommen, daß 
irgendein Staateb-0.rger. wenn er et
was braucht, darum ansucht und daß 
man sein Ansuchenauch -li,a.ch den Ver
waltungsverfahrensgesetzen behandeln 
muß. Ich möchte .Sie daher noch ein
mal bitten, zu unseren Ansuchen -to.r 
-1961 doch, wie soll ich sagen, in po
sitivem Sinne Stellung zu nehmen. Es 
geht ja um. keine horrenden .Beträge. 
Aber. wir sind nun einmal in einer 
Notlage und daher haben wir auch An
träge auf Gewährung_ von ~ventionen 
gestellt. Alle anderen Fraktionen ha
ben dasselbe bereits 15 Jahre hindurch 
praktiziert. Ich glaube, daß unsere An
suchen, die wir erstmals nach 15 Jah
ren gestellt haben, wirklich - keine 
Vermessenheit und schon gar keine Ge
walt bedeuten können. 

BÜRGERMEISTER JOSEF FELLIN
GER: 

Bitte, Herr ·5,tadtrat :Qanmann! 

STADTRAT ALFRED BAUMANN: 
Sehr verehrter Gemeinderat'! 

Die -SubVenlionsliste wurde mit 
sAm.Wchen Parteien voriges Jahr be
sprochen und .vom Gemeinderat be
schlossen .und .ich glaube. es .ist ein 
Unding. daß man jetzt die Subventionen 
fQr das .Jahr.1961 erhöhen .oder neue 
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Subventionenausschüttenwill.Der Ge- 1962 neu verhandelt wird. Bitte„diese 
meinderat wird sich wohl mit der Sub- Erklärung zur Kenntnis zu nehmen. 
ventionsliste für das Jahr 1962 befas-
sen müssen. Wie schon der Herr Bür-
germeister ausgeführt hat, wird man BÜRGERMEISTER JOSEF FELLIN-
sich zusam.mensetzenmüssen, um sich GER: 
ilber denlnhalt der neuenSubventions- Bitte„ Herr Gemeinderat Wat-
liste einig zu werden„ damit jeder sei- zenböck ! 
nen gerechten Anteil erhält. Auch Ih-
re Fraktion, Kollege Hochm.ayr. hat 
der Subventionsliste für das Jahr 1961 GEMEINDERAT ALFRED WATZEN-
seinerzeit die Zustimmung gegeben. BÖCK: 

Ich habe nur eine kurze Frage 
an den Herrn Referenten. Ich weiß 

BO'RGERMEISTER JOSEF FELLIN- nicht„ ob ich richtig verstanden ha-
GER: be„ dieser Verein zur Erhaltung der 

Bitte Herr Stadtrat Besendor- Kindergärten und Horte ist nicht 
fer ! identisch mit den städt. Kindergär

ten? 

STADTRAT AWIS BESENOORFER: 
Sehr verehrter Gemeinderat! STADTRAT FRANZ ENGE: 

Ich habe den Zwischenruf 11Ge- Nein. 
walt" gebraucht und möchte das .auch 
begrflnden. Der Herr Vizebürger-
meister war bei den ganzen Vorbe- GEMEINDERAT ALFRED WATZEN-
sprecbungen mit dabei und er weiß, BÖCK: 
wie viele Organisationen der uns na- Danke. 
bestehenden Körperschaften mit ihren 
Ansprüchen zurückgewiesen werden 
mußten, weil wir uns an die seit Jah- BÜRGERMEISTER JOSEF FELLIN-
ren„ wollen wir sagen„ festgelegte GER: 
Liste halten wollen. Ich darf Ihnen Bitte„ Herr Kollege Hochmayr ! 
sagen„ daß ich unter denen bin, die 
mit einem Ansuchen zurückstehen 
mußten„ weil eben die Meinung vor- BÜRGERMEISTER - STELLVERTRE-
handen ist, die ganze Subventionsliste TER JOSEF HOCHMAYR: 
nicht in Gefahr zu bringen und für das Ich melde mich noch einmal zu 
Jahr -1961 die bisherige Vereinbarung Wort und ergänze„ daß man Subven-
zu halten. Wenn ich "Gewalt11 gesagt tionen nicht unbedingt nach einer Li-
habe. datin deswegen, weil man nicht ste vergeben muß~ sondern daß man 
einfach ein Ansuchen herausnehmen Subventionen zweifellos auch außer-
kann und das in den Vordergrund halb der Liste geben kann~ Ich sehe 
stellt„ denn wenn das geschähe„ müß- d~ keine Schwierigkeiten. Schauen 
ten wir auch die anderen Ansuchen„ Sie„ ersparen Sie mir. daß ich die 
die zurtlckgestellt wurden, zur De- ganze Subventionsliste noch eiJunal. 
hatte stellen„ die wir bereits auf vorlese„ ich möchte das ni 
Grund dieser Vereinbarung zurück- Sondern i~h glaube~ es b::;eht ~~ 
gezogen haben. Wir haben zur Kennt- Möglichkeit - guten Will 
Dis genommen„ daß ftber die Erstel- gesetzt. und ich bin. 11b en -Voraus-
lung der Subventionsliste filr das Jahr. es nicht an ihm fehlen ~z~u:!.a :: . 
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doch die paar Ansuchen, die wir hier 
haben - sie sind zeitgerecht einge
bracht worden - positiv zu erledigen. 
Das möchte ich dazu noch gesagt ha
ben. 

BÜRGERMEISTER JOSEF FELLIN
GER, 

Wünscht sonst noch jemand das 
Wort? Es ist dies nicht der Fall. Bit
te. auf die Anfragen wurde bereits 
erwidert. Wir können heute noch kei
nen Beschluß darüber fassen, aber 
wir erwarten die Bekanntgabe eines 
Zeitpunktes zu einer Aussprache. 
Gehen wir zur Abstimmung über die 
beiden zusammengefaßten Anträge 
des Kollegen Enge über. Wer mit die
sen Ant·ragen-einverstanden ist, · bitte 
ich um ein Zeichen mit der Hand. 
Bitte, Gemeinderat Schm.idberger ! 

GEMEINDERAT FRANZ SCHMID
BERGER: 

Bitte, Herr Bürgermeister. Sie 
haben eben ges.agt , die beiden zusam
mengefaßten Anträge ..••• 

BÜRGERMEISTER JOSEF FELLIN
GER, 

Es war ein Fehler. Wir stim
men über den ersten Antrag "Gewäh
rung von Subventionen an die Lehr
lingsheime11 ab. Ich bitte um ein Zei
chen mit der Hand. Danke. Gegenpro
be - keine. Der Antrag gilt somit als 
angenomm.en. 

Der zweite Antrag lautet "Ge
währung .von Zuwendungen an gemein
defremde Kindergärten, Heime und 
Horte für .1961 11 • Bitte, auch hier ein 
Zeichen mit der Hand. Danke, Gegen
probe - eine Gegenstimm.e (GR. Franz 
Schmidberger). Damit sind diese bei
den Anträge angenommen. Ich bitte 
zum. nächsten Tagesordnungspunkt 
Herrn Stadtrat Huemer um seinen Be-, 

riebt. 

STADTRAT ALOIS HUEMEfü 
Werter Gemeinderat ! 

Ich lege Ihnen . folgenden A_ntr,ag 
des Finanz':" und Rechtsausschusses 
vor: 

7) Bau 2-6961/1957 
Änderung des Teilbebauungsplanes 
11Münichholz" ." im. Bei-eich der 
Grundparzelle 352/2 KG Hinter
berg. 

Der Gemeinderat wolle beschließen: 
· Der vom Gemeinderat der ßtadt 
Steyr am 25. 9 . 1958 genehmigte Teil
bebauungsplan 11 Münichholz11 wircl •_im. 
Bereiche der Grundparzelle 352/2 
Kat. Gem. Hinterberg nach Maßgabe 
der Planunterlagen des Stadtbauamtes 
Plan Nr. 866 .vom 6. 10. 1961 gemäß 
§ 3 (5) des Gesetzes vom 1. 8. 1887, 
Gesetz- und Verordnungsblatt Nr. 22, 
in der Fassung der Gesetze vom 11. 
2. 1947. LGBl. Nr. 9 und 10, .abge..
ändert. Die Abänderung .sieht unter 
gleichzeitiger Erweiterung der Bau
fläche 893 aufderGrundparzelle.352/2 
Kat. Gem. Hinterberg deren defini'J.i
ve Bebauung vor. 

Da imEinwand der Fr.au.,Hermi
ne Herzenberger~ Steyr •. ZellergilSse 
13, vom 4. 12. 1961 für den Fall ·der 
Durchführung der Abänderung ledig
lich Schadloshaltung verlangt wu~de, 
kommt diesem filr die gegenständli
che Beschlußfassung keine Bedeutung 
zu. 

Ich bitte um Annahme dieses 
Antrages,. 

BÜRGERMEISTER JOSEF FELLIN
GERc 

Wünschen Sie zu diesem Antrag 
das Wort. Es .ist dies nicht der ~all 
und ich nehme einstimmige Annahme 
an. Der nächste Antrag ·bitte 1 
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STADTRAT ALO!S HUEMER: 
Der nächste Antrag .ist ein An

trag des Stadtrates an den Gemein
derat und lautet: 

8) ÖAG-4484/61 
Ankauf von Grundparzellen im Be
reiche der KG Gleink. 

Der Gemeinderat wolle beschließen: 
Dem Ankaufe eines Teiles von 

ca. 13 100 m2 aus der Grundparzel
le 623/1, EZ 164, Kat. Gem. Gleink, 
von den Ehegatten Johann und Maria 
Mfl.llbauer. Steyr, Gleinker Hauptstra
ße 16a, weiters dem Ankaufe der 
Grundparzellen 665/6 im Ausmaße von 
2 640 m2, 669 im Ausmaße von 5 521 
m2 und· eines Teiles im Ausmaße .von 
ca. 6 800 m2 .aus der Grundparzelle 
665/1, EZ 163, Kat. Gem. Gleink, 
von den Ehegatten Franz .und Anna 
Kling er, · Steyr, Friedhof,rt.raße 7, 
aAmtllcbe Grundflächen zum Preise 
von S 25, -- je m2, wird zugestimmt. 

Die Festsetzung der näheren 
Bedingungen der Kaufverträge bleibt 
der Magi,rt.ratsdirektion vorbehalten,. 

Der für die .Grundkäufe, die 
Grunderwerb~euern .und die Grund
buchseintragungsgebühr erforderliche 
Betrag v~n insgesamt ca. 

S 770 000,--
(Schilling eiebenhunderts.iebzigtau-
send) 
'trird Mr das aa,usbaltsjahr 1961 bei 
VP 921-95 aoH freigegeben. 

Ich ersuche um die Annahme die
ses Antrage~. 

BÜRGERMEISTER JOSEF FELLIN
GER: 

Darf ich auch hier Tore Annah
me voraussetzen? Ich danke. Der An
trag ist somit angenommen. 

Bitte, Kollege Besendorfer ! 

meinderates ! 
Ich habe Ihnen zwei Anträge des 

Stadtrates zur Beschlußfassung . vor
zulegen. 

Der er~e Antrag betrifft: 

9) ÖAG-8031/1961 
Ankauf der Liegenschaft Steyr, 
Blumauergasse 27 - 29. 

Der Gemeinderat wolle beschließen: 
Dem Ankaufe der Liegenschaft 

Steyr„ Blumauergasse 27 - 29, EZ 
482, KG Steyr, von Frau Josefine 
Ru.ml zum Preise von S 70 000,.
wi.rd zugestimmt. 

Sämtliche mit der Errichtung 
und Verbücherung des Kaufvertrages 
.verbundenen Kosten und Gebühren 
trägt die Stadtgemeinde Steyr. 

Der ·für den Grundankauf, die 
Grunderwerbsteuer und die Eintra
gungsgebühr erforderliche Betrag 

. von _insgesamt 
S 77 000,-

(siebzigsiebentausend) 
wird bei der VP 920-91 aoH freige
geben. 

Ich ersuche um Annahme dieses 
Antrage~. 

BÜRGERMEISTER JOSEF FELLIN
GER: 

Wfl.nschen Sie dazu das Wort? 
Bitte Herr Gemeinderat Gherbetz ! 

GEMEINDERAT KARL GHERBETZ: 
Ich würde gern den Herrn Refe

renten fragen, wieso man diese Lie
genschaft ankauft, nachdem ja bekannt 
ist„ daß das Haus in einem äußerst 
schlechten Zustand ist? 

STADTRAT ALOJS BESENDORFER· 
. Gerade da.rum weil das Haus .i~ 

einem so schlechten Zustand ist . d 
STADTRAT ALOIS BESENOORFER: es angekauft. In diesem Ha · " wir 
werte Damen und Herren des Ge- sichverschiedeneParteJ.en~:i.:= 
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der Mieter ist mir nicht genau bekannt. 

BtlRGERMEISTER JOSEF FELLIN
GER: 

Es .sind neun Parteien. 

STADTRAT ALOIS BESENDORFER: 
Also neun Parteien. die alle 

von der Gemeinde untergebracht wer
den müßten und wir auf die weitere 
Verwaltung dieses Hauses keinen Ein
flo.B nehmen köm1;ten. Das Haus wird 
umdengenann:tenPreis.von S70000,
angekau:ft. wieder instandgese tzt und 
die Wohnungen dann wiederum. von der 
Stadtgemeinde Steyr vergeben. Der 
Hausankauf kommt uns daher billiger. 
als wenn wir ohne jede Gegenleistung 
die Parteien wegen d e r Baufälligkeit 
herausnehmen und unterbringen müß
ten. 

BtlRGERMEISTER JOSEF FELLIN
GER: 

Sind Sie mit die sem. Antrag ein
verstanden? Danke. Der Antrag ist 
somit ange nomm.en. 

STADTRAT ALOIS BESENIX>RFER: 
Der zweite Antrag betrifft: 

10) ÖAG-6784/1959 
Ve rkauf verschiedener Grand.
stücke in Taschelri.ed an den 
Verein d e r Freunde des Woh
mmgseigentums. 

Der Gemeinderat wolle beschließen: 
Dem Verltaafe .·von GnindOächen 

im Ausma.8 von insgesamt 41 488 m2 
ans den städtischen Grundstllcken 
.1664/3. 1677 /2. 1793/1. 16!M/l. 
1673/2. alle EZ 1909, Kat. Gem. 
Steyr, 1677/1 der EZ 1333, Kat.Gem. 

Steyr. 1613/1. EZ 1804, Kat. Gem. 
Steyr. 1673/3. EZ 1778, Kat. Gem. 
Steyr und 1664/1, EZ 1351, Kat. Gem. 
Steyr an den Verein der Freunde des 
Wohnungseigentums .Wien m. Rennw~g 
25. wird zugestimmt. 

Der Verkauf dieser Gnmdstil.c.ke 
erfolgt ausschließlich zu den Zwecken 
der Herstellnng von nmd 400 Wohn
einheiten mit Hilfe des Wobnhauswie
deraafbaufonds und wird nur unter der 
Voraussetzung .abgeschlossen.,. daß die 
Gemeinnotzige .Wobmmgsgesellschaft 
der Stadt Steyr für ein von ihr beim. 
Wobnhauswiederaufbaufonds einge
reichtes Ansuchen zur Erstellung der
selben Wohnungsanzahl die Bewilli
gung erhält. Sollte der Gemeinnützi
gen .Wohnungsgesellscha..."'t der stadt 
Steyr keine oder nur die Bewilligung 
ftlr eine geringere Anzahl von .Woh
nungen erteilt werden, wird der ge
genständliche Kaufvertrag _zur Gänze 
bzw. um. jene Grundflächen aufzulösen 
sein, die der gleichen Anzahl nicht be
willigter Wohnungen e ntsprechen. 

Der Kaufprei s beträgt S 100, -
je m.2 Baufiächengrund. Die auf die 
öffentlichen V e rkehrsflächen entfal
lenden Grundteile werden von der 
Stadtgemeinde Steyr ohne Entschädi
gung dem öffentlichen Gute gewidm.et. 
Der Kaufpreis wird zinsenlos bis 30 
Tage nach Zustellung des Darlehens
bewilligungsbescheides des Wohnbaus
wiederaufbaufonds gesbmdet, wobei 
der jeweils aushaltende Darlehens
rest nach dem Verbraucherpreisindex 
I wertgesichert wird. 

Säm.tliche mit der Vermessung 
und dem Vertragsabschlnß verbunde
nen Kosten und Gebilhren, ebenso die 
Kosten einer späteren Rdcldlbereig
nung gehen zu Lasten der K§nferin. 

Die Festsetzung der ilbrigen 
Vertragsbedingungen bleibt der :Ma.
gi.Btra1sdirek1on vorbehalten. 

Ich ersuche Sie um die .Annah
me dieses Antrag~. 
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BÜRGERMEISTER JOSEF FELLIN
GER: 

Wünschen Sie zu diesem Antrag 
das Wort? Es ist dies nicht der Fall. 
Damit ist der Antrag ei.nstimm.ig an
genommen. 

Bitte Herr StadtratSchachinger! 

STADTRAT EMIL SCHACBINGER: 
Sehr geehrtei Damen wid Herren! 

Laut Tagesordnung habe ich Ih
nen zwei Anträge des Finanz- und 
Rechtsausschusses vorzutragen. Der 
erste davon betrifft: 

11) Ban 5-2496/1961 
Tberesi.a. Aluuner- Errichtung ei
nes Einfamilienwohnhauses nlit 

~ 
Der Gemeinderat wolle beschließen: 

Gemäß Art. IX der Bauordo:angs
novelle 1946~ LGBL Nr. 9 und 10/47. 
wird der Ertei.lnng der Banbewillignng 
zur Errichtung eines Einfamilienwohn
hauaes .Dlit Garage auf dem Grundstück 
920 KG Jägerberg. an TheresiaAham.er 
zugestimmt. 

Ich ersuche Sie um Annahm.e die
se■ Antrages:. 

Der nAchste Antrag lautet: 

12) Bau 5-5777/1961 
Emmerich und Gabriele Regele -
Errichtung eines . Einfamilien
wobnhauses. 

Der Gemeinderat wolle beschließen: 
Gem.ä.11 Art. XI der Bauordnungs

novelle 1946,LGiU.Nr. 9 und 10/1947, 
wird der Erteilung der Baubewilligung 
zur Errichtung ·eines Wohnhauses auf 
der Grundparzelle Nr. 1498/10„ KG 
Föhrenschacherl., , an file · Ehegatten 
Emmerich und Gebriele Regele zuge
stimmt. 

Ich bitte auch hier um Illre An
nahme. 

BÜRGERMEISTER JOSEF FELLIN
GER: 

Wünschen Sie zu diesen beiden 
Anträgen das Wort? Es ist das nicht 
der Fall. Die Anträge sind also an
genommen. 

Bitte Herr Kollege Professor 
Radinger! 

STADTRAT PROF. STEFAN RADIN
GER: 
Sehr geehrter Gemeinderat! 

Einem Wunsche der Bevölkerung 
der Ennsleite. aber auch der bäuerli
chen Bevölkerung der Umgebung Rech
nung tragend„ soll auf der Ennsleite 
ein Markt ermöglicht werden, wie er 
auch am. Wieserfeldplatz und in 1111-
nichholz besteht. 

Der Antrag des Finanz- und 
Rechtsausschnsses lautet: 

13) Pol-6010/1961 
Abhalbmg von Wochenmärkten auf 
der Ennsleite. 

Der Gemeinderat wolle beschließen: 
Auf Grund des S 48 der Markt

ordnung für die Stadt Steyr wird hie- . 
mit die Schillerstraae. von der ~ 
m.6.ndnng der Karl-Marx-Straße · bia 
zur Einmündung d~r Arbeiterstr. ,. als 
öffentlicher· Marktplatz ·.:für aen Stadt.
feil Enn.sleite bestiinmt. Die . Aufstel~ 
lwig der Marktwagen bzw. Stände· ·. hat 
an der südl. Straßenseite zu erfolgen. 

Ich ersuche Sie um die Annabm.e 
dieses Antrage~. 

BÜRGERMEISTER ~OSEF FELLIN
GER: 

Sind Sie mit diesem Antrag · ein
ver~den? Keine Gegenstimme. Da
her 1.st der Antrag angenomm. 

Bitte den nächsten ~! 
~i,~TRAT PROF. STEFAN RADIN

Der folgende Amrag geht auf, 
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einen Wunsch des Stadtschulrates in 
Steyr zurück, den öffentlichen Pflicht
schulen in Steyr die Führung des Stadt
wappens in ihren Schulstempeln, wie 
dies auch in anderen Städten der Fall 
ist, zu ermöglichen. 

Der betreffende Antrag des Fi
nanz- und Rechtsausschusses lautet: 

14) Ges-8251/1961 
Führung des Stadtwappens von 
Steyr in Schulstempeln. 

Der Gemeinderat wolle beschließen: 
Gemäß § 3, Abs. 4, des Gemein

destatutes für die Stadt Steyr in der 
derzeit gültigen Fassung wird hlemit 
den städtischen Schulen und den öffent
lichen Pfiichtschulen von Steyr das je
derzeit widerrufliche Recht zur Füh
rung des Stadtwappens (nach rechts 
springender Panther mit stierähnli
Chem Kopf, kurzen Hörnern und Klau
en, aus dem Mund und aus den Ohren 

·Feuer speiend) in ihren Dienstsiegeln 
gewährt. 

Ich bitte Sie um die Annahme 
dieses Antrages. 

BÜRGERMEISTER JOSEF FELLIN
GER:. 

schule der Jugend" in zusai:nmeila.r
beit mit der Firma Shell Austria ·äiif 
dem Gelände nebe·n der neuen Enns
brücke entsprechend dem A.mtsberiicht 
der Mag. Abt. m vom 31.·-8. :1961·, 
VerkR-2495/1960, wird zugestimm.t. 

Für die Durchführung der erfor
derlichen Erdarbeiten und zur Errich
tung kleinerer Sto.tzmauern sowie zur 
Herstellung der Oberfläcbenbefesü~ 
gung wird ein Betrag von 

S 10 000, -
(S~hilling zehntausend) 

bei VP 76-50 freigegeben und ein ·wei
terer Betrag von 

S 74 000, --
(Schilling siebzigviertausend) 

als überplanmäßige · AU.sgabe:-·b~i. der
selben Hausbaltstelle bewi.lligt; ., Die 
Deckung mr diese überplä.nmäßige Aue-
gabe ist aus Mehreinnahmen bei -deh 
allgemeinen Deckungsmitteln zu neh-

Die Vergabe der entsprechenden 
Aufträge bis zu einer Gesam.tsumm.'"e 
vonS 84 000, -- ist dem Stadtrat vorbe
halten. 

Ich bitte Sie um Annahm.e dieses 
Antrages. 

Stim.m.en Sie auch diesem An- BÜRGERMEISTER JOSEF FELLIN-
trag zu? Danke. GER: 

Bitte, Herr Stadtrat Stahl- Wünschen Sie dazu das Wort? 
schmidt. Es ist das nicht der ·Fall. Der An

trag ist somit ·. angenorilmen.. Der 
nächste Antrag bitte! 

STADTRAT FRIEDRICH STAHL
SCHMIDT: 

Sehr geehrte Damen und Her- STADTRAT FRIEDRICH'., STAHL-
ren des Gemeinderates! SCHMIDT: 

Mein erster Antrag behandelt 
die Fahrschule der Jugend und ist 
ein Antrag des Stadtrates. 

1~) VerkR-2495/1960 
Errichtung einer Fahrschule der 
Jugend. 

Der Gemeinderat wolle beschließen: 
Der Errichtung einer 11 Fahr-, 

Der zweite Antrag betrifft eine 
Baubewilligung und ist ein Antrag des 
Finanz- und Rechtsausschusses. 

16) Bau 5-2244/1961 
Ernst und Hermine Krenmayr -
Errichtung eines Einf~llen
wohnhauses. 

])er Gemeinderat wolle beschließert: 
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Gemäß Art. XI der Bauordnungs
novelle 1946, LGBl. Nr. 9 und 10/47, 
wird der Erteilung der Baubewilligung 
zur Errichtung eines Einfamilienwohn
hauses mit Garage auf der Grundpar
zelle Nr. 884/11. KG Jägerberg. an 
die Ehegatten Ernst und Hermine 
Krenm.ayr. zugestimmt. 

Ich bitte um die Annahme dieses 
Antrages. 

BtlRGERMEISTER JOSEF FELLIN
GER: 

Wünschen Sie zu diesem Antrag 
das Wort? Es ist dies nicht der Fall. 
Der Antrag ist somit angenommen. 

Bitte Herr Stadtrat Baumann! 

STADTRAT ALFRED BAUMANN: 
Ich habe Ihnen folgenden Antrag 

des Stadtrates .vorzulegen: 

17) F-6706/1961 
Anschaffung von Säuglingswäsche
paketen filr das Jahr 1962. 

Der Gemeinderat wolle beschließen: 
Zum Ankauf von 623 Stück Sä.ug-

lingswäschepaketen bei der Firma 
Gertrud Kle in in Ste yr laut deren Of
f ert vom 2L 9. 1961 zum Einzelnet
topreis von S 224, 42 wird der Betrag 
von 

S 140 000, --
(Schilling einhundertvi.erzigtansend) 

aus VP 449~52/1967 oH "freigegeben. 
Die B'flrgermeisterverfilgung 

vom 19. 10. 1961, F 6706/61, womit 
bestimmt wurde, daß der Auftrag zur 
Lieferung der Säuglingswäschepakete 
für das Jahr 1962 zum Einzelpreis von 
S 229,--abzüglich2% Skonto der Fir
ma Gertrud Klein zu übertragen ist. 
wird nachträglich genehmigt. 

Ich ersuche um Annahme dieses 
Antrages. 

BÜRGERMEISTER JOSEF FELLIN
GER, 

Wünschen Sie zu diesem Antrag 
das Wort? Es ist dies nicht der Fall. 
Da.mit ist auch der letzte Antrag ange
nommen und die Sitzung kann geschlos
sen werden. Danke. 

Ende der Sitzung: 18, 40 Uhr. 

D er Vorsitzende: ~',} 
Die Protokollführer: 

CUfe« {~K.. 
f;~.,,,f..,_'f'-,. ':je"-<. 
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